
dämpfenden Folgen der Krise hatten
eine relativ starke negative Wirkung
auf Japan, wo Aktivität und Vertrau-
en bereits schwach waren; anderer-
seits halfen diese Effekte sehr
wahrscheinlich, den inflationären
Druck in Ländern einzudämmen, die
mit dem Risiko der Überhitzung
konfrontiert waren. 

Nach einer Beschleunigung des
Wachstums im Jahre 1996, die auf
vier relativ schwache Aufschwungs-
jahre folgte, schien sich Anfang
1997 in Japan das Wachstum mehr
und mehr selbst zu tragen. Im
zweiten Quartal ging die Aktivität
jedoch stark zurück und erholte sich
nur geringfügig im restlichen Jahr.
Der Wachstumsverlust vor der
Jahresmitte war primär auf inländi-
sche Faktoren zurückzuführen – ein-
schließlich der Erhöhung der Ver-
brauchssteuer im April 1997, der
Kürzungen der öffentlichen Ausga-
ben und der Schwäche des Finanz-
sektors. In der zweiten Hälfte des
Jahres trugen Besorgnisse über die
Asienkrise und über den inländi-
schen Finanzsektor, zusammen mit
einem erneuten Rückgang der
Aktienkurse, zu anhaltender Schwä-
che der Inlandsnachfrage bei. Im
gesamten Jahr wuchs das BIP um
3/4 %. Die japanischen Behörden
reagierten im April 1998 auf diese
Entwicklungen mit der Ankündi-
gung eines großen fiskalischen Sti-
mulierungspakets und mit Maß-
nahmen zur Bewältigung der
Bankenprobleme, einschließlich der
Bereitstellung öffentlicher Gelder
zur Stärkung der Einlagenver-
sicherung und der Eigenkapital-
ausstattung der Banken. Dennoch
blieben Unsicherheiten darüber
bestehen, wie die Maßnahmen im
Bankensystem umgesetzt würden.
Im Juli 1998 kündigten die japani-
schen Behörden im Rahmen eines
Gesamtplans für die finanzielle Bele-
bung (Comprehensive Plan for
Financial Revitalization) eine Reihe
weiterer Initiativen an, die den
Bankensektor betrafen. Dazu gehör-
te eine „Überbrückungs-Bank”-
Fazilität, die darauf zielt, die Auflö-
sung bankrotter Institute zu erleich-
tern, sowie Maßnahmen zur Stär-
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Tabelle 1
Weltwirtschaftlicher Überblick 
(jährliche Veränderung in Prozent, soweit nicht anders vermerkt)

1994 1995 1996 1997

Weltwirtschaftliche Gesamtproduktion 3,9 3,6 4,1 4,1
Fortgeschrittene Volkswirtschaften 3,1 2,5 2,7 3,0

Wichtige Industrieländer 2,8 2,0 2,5 2,8
Vereinigte Staaten 3,5 2,0 2,8 3,8
Japan 0,6 1,5 3,9 0,9
Deutschland 2,7 1,8 1,4 2,2
Frankreich 2,8 2,1 1,5 2,4
Italien 2,2 2,9 0,7 1,5
Vereinigtes Königreich 4,3 2,7 2,2 3,3
Kanada 3,9 2,2 1,2 3,8

Sonstige fortgeschrittene Volkswirtschaften 4,5 4,3 3,8 4,0

Nachrichtlich
Industrieländer 2,9 2,1 2,5 2,9
Europäische Union 2,9 2,5 1,7 2,6
Neuerlich industrialisierte asiatische 

Volkswirtschaften 7,6 7,3 6,4 6,1

Entwicklungsländer 6,8 6,0 6,6 5,8
Afrika 2,5 3,0 5,5 3,2
Asien 9,6 9,0 8,3 6,7

ASEAN-41 7,7 8,1 7,1 3,9
Naher Osten und Europa 0,7 3,6 4,9 4,4
Westliche Hemisphäre 5,1 1,2 3,5 5,0

Transformationsländer –7,6 –1,3 –0,1 1,7
Mittel- und Osteuropa –3,0 1,4 1,5 2,7

ohne Belarus und Ukraine 3,0 5,3 3,6 3,1
Rußland –12,6 –4,0 –2,8 0,4
Transkaukasus und Zentralasien –10,2 –4,3 1,5 2,2

Welthandelsvolumen (Waren und Dienste) 9,3 9,5 6,6 9,4
Einfuhren

Fortgeschrittene Volkswirtschaften 9,7 8,9 6,4 8,6
Entwicklungsländer 7,1 11,9 9,3 12,1
Transformationsländer 7,8 18,3 7,6 5,4

Ausfuhren
Fortgeschrittene Volkswirtschaften 8,8 8,8 5,9 9,8
Entwicklungsländer 13,2 10,6 8,7 10,8
Transformationsländer 8,3 12,3 4,9 3,5

Rohstoffpreise
Öl2

in SZR –7,8 1,9 24,3 –0,9
in US-Dollar –5,5 8,0 18,9 –6,0

Rohstoffe (ohne Brennstoffe)3

in SZR 10,8 2,1 3,1 1,6
in US-Dollar 13,6 8,2 –1,3 –3,7

Verbraucherpreise
Fortgeschrittene Volkswirtschaften 2,6 2,5 2,4 2,1
Entwicklungsländer 50,7 21,7 13,7 8,5
Transformationsländer 268,4 124,1 41,4 27,8

LIBOR-Satz für Sechsmonatsgeld (Prozent)4

US-Dollar-Einlagen 5,1 6,1 5,6 5,9
Yen-Einlagen 2,4 1,3 0,7 0,7
DM-Einlagen 5,3 4,6 3,3 3,4

1Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Thailand.
2Der einfache Durchschnitt der Kassanotierungen für Brent-Öl aus Großbritannien, Dubai-Öl

und Rohöl aus West-Texas. Der durchschnittliche Ölpreis in US-Dollar pro Barrel betrug 1997
19,18 $; der angenommene Preis für 1998 beträgt 14,59 $ und für 1999 15,94 $.

3Durchschnitt, auf Basis der Gewichtung der Weltausfuhren dieser Rohstoffe.
4Londoner Interbanken-Angebotssatz.
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Tabelle 2
Nettokapitalströme nach Entwicklungsländern, Transformationsländern und neuerlich 
industrialisierten Volkswirtschaften1

(Milliarden US-Dollar)

1984–892 1990–962 1994 1995 1996 1997

Gesamtsumme
Private Nettokapitalströme3 15,2 148,1 160,5 192,0 240,8 173,7

Nettodirektinvestitionen 12,9 63,1 84,3 96,0 114,9 138,2
Nettoportfolioinvestitionen 4,7 54,1 87,8 23,5 49,7 42,9
Sonstige Nettoinvestitionen –2,5 30,9 –11,7 72,5 76,2 –7,3

Öffentliche Nettokapitalströme 23,9 15,3 –2,5 34,9 –9,7 27,3
Veränderung der Währungsreserven4 –13,8 –81,2 –77,2 –120,5 –115,9 –54,7

Entwicklungsländer
Private Nettokapitalströme3 18,2 131,2 136,6 156,1 207,9 154,7

Nettodirektinvestitionen 12,1 56,8 75,4 84,3 105,0 119,4
Nettoportfolioinvestitionen 4,2 49,3 85,0 20,6 42,9 40,6
Sonstige Nettoinvestitionen 1,9 25,1 –23,8 51,2 60,0 –5,3

Öffentliche Nettokapitalströme 25,8 15,6 9,1 27,4 –3,4 15,8
Veränderungen der Währungsreserven4 5,8 –55,7 –42,4 –65,6 –103,4 –55,2

Afrika
Private Nettokapitalströme3 3,6 4,4 10,6 13,8 4,5 8,9

Nettodirektinvestitionen 1,1 2,9 3,6 4,2 5,3 7,7
Nettoportfolioinvestitionen –0,8 –0,2 0,5 1,4 –0,3 2,6
Sonstige Nettoinvestitionen 3,3 1,6 6,5 8,1 –0,6 –1,3

Öffentliche Nettokapitalströme 5,1 7,1 8,1 5,2 6,5 6,7
Veränderungen der Währungsreserven4 0,2 –1,9 –4,4 –1,4 –6,4 –11,3

Asien
Private Nettokapitalströme3 13,0 55,9 63,1 91,8 102,2 38,5

Nettodirektinvestitionen 4,5 32,2 43,4 49,7 58,5 55,4
Nettoportfolioinvestitionen 1,5 6,8 11,3 10,8 10,2 –2,2
Sonstige Nettoinvestitionen 7,0 16,9 8,3 31,3 33,5 –14,7

Öffentliche Nettokapitalströme 7,7 8,4 6,2 5,1 9,3 17,7
Veränderungen der Währungsreserven4 –2,1 –29,0 –39,7 –29,0 –48,9 –17,2

Naher Osten und Europa
Private Nettokapitalströme3 1,7 25,2 15,5 14,8 20,7 16,1

Nettodirektinvestitionen 1,1 3,0 4,2 5,1 4,3 5,1
Nettoportfolioinvestitionen 4,4 12,8 12,5 8,4 7,9 6,8
Sonstige Nettoinvestitionen –3,8 9,4 –1,2 1,3 8,6 4,2

Öffentliche Nettokapitalströme 4,8 –1,8 –1,2 –4,8 –5,8 –1,3
Veränderungen der Währungsreserven4 7,2 –6,4 –3,1 –9,4 –21,2 –14,3

Westliche Hemisphäre
Private Nettokapitalströme3 –0,2 45,7 47,4 35,7 80,5 91,1

Nettodirektinvestitionen 5,3 18,7 24,3 25,3 36,9 51,2
Nettoportfolioinvestitionen –0,9 29,9 60,6 –0,1 25,2 33,5
Sonstige Nettoinvestitionen –4,6 –2,8 –37,5 10,5 18,5 6,5

Öffentliche Nettokapitalströme 8,2 1,8 –4,0 22,0 –13,4 –7,3
Veränderungen der Währungsreserven4 0,5 –18,4 4,7 –25,9 –27,0 –12,3

Transformationsländer
Private Nettokapitalströme3 –1,0 12,8 18,4 29,8 21,3 34,5

Nettodirektinvestitionen –0,2 6,3 5,4 13,2 13,1 18,2
Nettoportfolioinvestitionen — 2,0 4,1 2,9 2,2 7,3
Sonstige Nettoinvestitionen –0,8 4,6 8,9 13,6 5,9 9,0

Öffentliche Nettokapitalströme 0,2 0,5 –11,0 8,4 –5,5 0,8
Veränderungen der Währungsreserven4 –3,6 –7,8 –8,5 –35,9 0,4 –6,2

Neuerlich industrialisierte Volkswirtschaften5

Private Nettokapitalströme3 –2,0 4,1 5,5 6,1 11,7 –15,4
Nettodirektinvestitionen 1,0 0,1 3,5 –1,5 –3,2 0,6
Nettoportfolioinvestitionen 0,5 2,8 –1,2 0,0 4,6 –5,0
Sonstige Nettoinvestitionen –3,6 1,2 3,2 7,6 10,3 –11,1

Öffentliche Nettokapitalströme –2,0 –0,8 –0,6 –0,9 –0,8 10,7
Veränderungen der Währungsreserven4 –16,0 –17,7 –26,3 –19,0 –12,9 6,7

1Nettokapitalströme umfassen Nettodirektinvestitionen, Nettoportfolioinvestitionen und sonstige lang- und kurzfristige Nettoinvestitionsströme inklu-
sive öffentlicher und privater Kreditaufnahme.

2Jahresdurchschnitte.
3Aufgrund nur begrenzt vorliegender Daten enthält „Sonstige Nettoinvestitionen” möglicherweise einige öffentliche Kapitalströme.
4Ein Minuszeichen bedeutet eine Zunahme.
5Hongkong (SVB), Korea, Singapur, Taiwan (Provinz Chinas) und Israel.



kung der Bankenaufsicht und zur Erhöhung der Trans-
parenz. 

In den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften
der asiatisch-pazifischen Region war die Konjunk-
turlage während des Ausbruchs der Asienkrise im allge-
meinen besser als in Japan. In Australien belebte sich
das Wachstum während des Jahres 1997 vor dem Hin-
tergrund einer gedämpften Inflation, eines nahezu aus-
geglichenen Haushalts und eines verminderten Lei-
stungsbilanzdefizits. Mitbedingt durch die Asienkrise
wertete sich jedoch der australische Dollar gegen Ende
des Jahres erheblich gegenüber den Währungen an-
derer Industrieländer ab. Im Gegensatz dazu ver-
schlechterte sich in Hongkong (SVB) die Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes aufgrund der Abwertungen
anderer Währungen der Region, und die Zinssätze stie-
gen angesichts des zeitweiligen Drucks auf die Wäh-
rung vorübergehend auf relativ hohe Stände. Zusam-
men mit den Wirkungen der Krise in der Region auf
den Handel und die allgemeine Vertrauenslage half
dies, den Überhitzungsdruck rasch zu dämpfen, der
Anfang 1997 entstanden war und Anfang 1998 zu
einem scharfen Wachstumseinbruch führte. Wie in
Hongkong (SVB) half in Singapur und Taiwan (Pro-
vinz Chinas) ein starker Finanzsektor, die Ansteckungs-
wirkungen der regionalen Krise zu begrenzen, wenn-
gleich in beiden Fällen eine erhebliche Abwertung der
Währung und ein deutlicher Anstieg der inländischen
Zinssätze zu verzeichnen war. 

Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Nordame-
rikas und Europas waren von der Asienkrise weniger
stark betroffen. In den USA war die wirtschaftliche
Entwicklung 1997 mit einer Zunahme des BIP um
3 3/4 % außerordentlich lebhaft; das war das stärkste
Wachstum seit neun Jahren. Außerdem war die Infla-
tion, gemessen am BIP-Deflator, die niedrigste seit 
32 Jahren; die Arbeitslosigkeit fiel auf das niedrigste
Niveau seit 24 Jahren, und der Bundeshaushalt war –
zum ersten Mal seit den frühen siebziger Jahren – prak-
tisch ausgeglichen. Die Stärke der US-Wirtschaft
bildete angesichts der Asienkrise eine wesentliche
Stütze für das weltwirtschaftliche Wachstum. Die
Abschwächung der Auslandsnachfrage, die mit der
Asienkrise verbunden war, und die Stärke des US-Dol-
lar milderten den potentiellen Inflationsdruck in der
US-Wirtschaft und verschoben die Argumente gegen
eine Straffung der Geldpolitik Ende 1997 und Anfang
1998. Auch Kanada verzeichnete 1997 ein starkes
Wachstum; aber bei immer noch bedeutender Unter-
auslastung der Kapazitäten ging die Inflation weiter
zurück. Eine erhebliche Ausweitung des Leistungsbi-
lanzdefizits, die zum Teil auf die Schwäche an den
Weltrohstoffmärkten zurückzuführen war, trug zu dem
Abwertungsdruck auf den kanadischen Dollar bei. Die
offiziellen Zinssätze wurden gegen Ende 1997 und im
Januar 1998 erhöht, hauptsächlich um die monetären
Folgen der Währungsabwertung auszugleichen. 
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Tabelle 3
Ausgewählte Volkswirtschaften: 
Entwicklung der Leistungsbilanzsalden 
(Prozent des BIP)

1995 1996 1997

Fortgeschrittene Volkswirtschaften
Wichtige Industrieländer
Vereinigte Staaten –1,8 –1,9 –2,1
Japan 2,2 1,4 2,2
Deutschland –1,0 –0,6 –0,3
Frankreich 0,7 1,3 2,7
Italien 2,3 3,2 2,9
Vereinigtes Königreich –0,5 –0,1 0,3
Kanada –1,0 0,4 –2,0

Sonstige fortgeschrittene Volkswirtschaften
Australien –5,6 –4,0 –3,4
Finnland 4,1 3,8 5,3
Griechenland –2,1 –2,6 –2,9
Hongkong, SVB1 –3,9 –1,3 –1,5
Irland 2,8 2,0 1,8
Israel –5,6 –5,6 –3,4
Korea –2,0 –4,9 –2,0

Neuseeland –3,7 –4,0 –7,0
Norwegen 3,3 7,1 5,5
Österreich –2,0 –1,8 –1,8
Schweden 2,1 2,5 3,1
Schweiz 6,9 7,3 8,3
Singapur 16,8 15,7 15,2
Spanien 0,2 0,3 0,5
Taiwan, Provinz Chinas 2,1 4,0 2,6

Nachrichtlich
Europäische Union 0,6 1,1 1,4

Entwicklungsländer
Ägypten 2,3 –0,3 0,3
Algerien –5,3 2,7 6,7
Argentinien –1,5 –1,9 –3,8
Brasilien –2,5 –3,1 –4,1
Chile –2,1 –5,4 –5,3
China 0,2 0,9 2,4
Côte d’Ivoire –6,0 –4,8 –4,5
Indien –1,6 –1,2 –1,5
Indonesien –3,3 –3,3 –2,6
Kamerun –0,4 –2,4 –1,3

Malaysia –10,0 –4,9 –4,8
Mexiko –0,5 –0,6 –1,8
Nigeria –3,7 2,4 0,4
Pakistan –3,4 –6,5 –6,0
Philippinen –4,4 –4,7 –5,2
Saudi-Arabien –4,2 0,2 0,2
Südafrika –2,0 –1,3 –1,5
Thailand –8,0 –7,9 –2,0
Türkei –0,6 –1,5 –1,7
Uganda –2,5 –1,8 –0,9

Transformationsländer
Polen2 3,3 –1,0 –3,2
Rußland 1,3 0,5 –0,3
Tschechische Republik –2,7 –7,6 –6,3
Ungarn –5,7 –3,8 –2,2

1Enthält nur Waren und Nichtfaktordienstleistungen.
2Angaben beruhen auf Zahlen der Leistungsbilanz inklusive eines

Überschusses aus nicht festgehaltenen Handelstätigkeiten, nach
Schätzungen des IWF.



• eine weitere Stärkung der Rolle des
privaten Sektors, unter anderem
durch Initiativen, die dazu be-
stimmt sind, Auslandskapital
anzuziehen. 
In Tabelle 4 finden sich ausge-

wählte Wirtschaftsindikatoren für
Thailand.

*  *  *

Chronologie der wichtigsten Ereignisse

1997
11. August Bei weit fortgeschrit-

tenen Verhandlun-
gen über ein Anpas-
sunsprogramm be-
ruft der IWF ein
Treffen interessierter
Länder in Tokio ein;
die Finanzierungs-
zusage für Thailand
beläuft sich schließ-
lich auf etwa 
17,2 Mrd US-$.

20. August Das Direktorium billigt eine Bereit-
schaftskreditvereinbarung für Thai-
land über 2,9 Mrd SZR und gibt 
eine Auszahlung in Höhe von 
1,2 Mrd SZR frei.

17. Oktober Das Direktorium überprüft die Be-
reitschaftskreditvereinbarung im Rah-
men der Verfahren des Finanzie-
rungsmechanismus für Krisenfälle
(Emergency Financing Mechanism).

25. November Thailand gibt eine Absichtserklärung
mit detaillierten weiteren Maßnah-
men bekannt.

8. Dezember Das Direktorium schließt die erste
Überprüfung im Rahmen der Bereit-
schaftskreditvereinbarung ab und
zahlt 600 Mio SZR aus.

1998

24. Februar Thailand gibt eine Absichtserklärung
ab, in der weitere Maßnahmen
beschrieben sind.

4. März Das Direktorium schließt die zweite
Überprüfung im Rahmen der Bereit-
schaftskreditvereinbarung ab und
zahlt 200 Mio SZR aus.

26. Mai Thailand gibt eine neue Absichtser- 
klärung bekannt.

10. Juni Das Direktorium schließt die dritte
Überprüfung im Rahmen der Bereit-

schaftskreditvereinbarung ab, indem
es eine Auszahlung über 100 Mio
SZR genehmigt, und beendet die
Artikel IV-Konsultation für das Jahr
1998/99.

Indonesien
Der Stimmungsumschwung auf den Finanzmärkten,
der seinen Ursprung in Thailand nahm, legte die Struk-
turschwächen der indonesischen Wirtschaft offen, ins-
besondere die Mängel des Bankensystems und den
hohen Betrag ungesicherter kurzfristiger Auslands-
schulden des Unternehmenssektors. Am 5. November
1997 billigte das Direktorium Finanzhilfen bis zu 
7,3 Mrd SZR, das entspricht 490 % der indonesischen
Quote, bei einer Laufzeit von drei Jahren.

Das anfängliche Programm wirtschaftlicher Refor-
men sah die folgenden Punkte vor:
• die Stabilisierung der Rupie durch die Beibehaltung

einer straffen Geldpolitik;
• die Umstrukturierung des Finanzsektors, einschließ-

lich der Schließung nicht lebensfähiger Institute, der
Fusion staatlicher Banken sowie der Erstellung eines
Terminplans für die Behandlung der verbliebenen
schwachen Institute und die Verbesserung der insti-
tutionellen, rechtlichen und regulatorischen Rah-
menbedingungen für das Finanzsystem;

• Strukturreformen zur Erhöhung der Effizienz und
Transparenz, einschließlich der Liberalisierung von
Außenhandel und Auslandsinvestitionen, das Auf-
brechen inländischer Monopole und die Ausweitung
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Tabelle 4
Thailand: Konjunkturindikatoren, Stand vom 23. Juli 1998

1995 1996 19971 19982

Veränderung in Prozent

Wachstum des realen BIP 8,8 5,5 –0,4 –4,0 bis –5,5
Verbraucherpreise (Periodenende) 7,4 4,8 7,7 10,0

Prozent des BIP; ein Minuszeichen bedeutet ein Defizit

Finanzierungssaldo der Zentral- 
regierung 3,0 2,4 –0,9 –2,4

Leistungsbilanzsaldo –7,8 –7,9 –2,0 6,9

Milliarden US-Dollar

Auslandsverschuldung 82,6 90,5 91,8 89,7
davon: kurzfristige Verbindlichkeiten 41,1 37,6 29,9 22,8

Prozent des BIP

Auslandsverschuldung 49,1 49,9 59,6 72,5

Quellen: Thailändische Behörden und IWF-Schätzungen. Angaben zum Finanzierungssaldo der
Zentralregierung gelten für Haushaltsjahre (1. Oktober bis 30. September).

1Schätzwert.
2Programm vom Mai 1998.



überprüfungen durch das
Direktorium.
Am 24. Juni 1998 – nachdem

soziale Unruhen und politische
Veränderungen im Mai die Wirt-
schaftslage noch verschlimmert
und das Wirtschaftsprogramm
zum Entgleisen gebracht hatten,
gab die Regierung ein Zweites
Ergänzendes Memorandum zur
Wirtschafts- und Finanzpolitik
bekannt. In dem in Aussicht ge-
nommenen Maßnahmenkatalog
wurde der Stärkung des sozialen
Sicherheitsnetzes, der umfassen-
den Umstrukturierung des
Bankensystems und der Sanie-
rung des geschwächten Vertei-
lungssystems hohe Priorität
zuerkannt. Vorgesehen waren
ferner:
• die Steigerung der Sozialaus-

gaben auf 7,5 % des BIP,
wobei die verschiedenen Maß-
nahmen u. a. auf die Bereit-
stellung von Subventionen für Nahrungsmittel,
Brennstoffe, medizinischen Bedarf und sonstige
Unterstützungsleistungen abzielen (die nach Beginn
der Wirtschaftserholung allmählich wieder abgebaut
werden sollen) sowie – mit Hilfe der Weltbank, der
Asiatischen Entwicklungsbank und bilateraler Geber
– auf den Ausbau von Programmen der Arbeits-
platzbeschaffung; und auf Unterstützung für
Studierende;

• Maßnahmen zur Begrenzung des Haushaltsdefizits
auf 8,5 % des BIP, einen Betrag, der mit Auslands-
mitteln finanziert werden könnte, einschließlich der
Reduzierung von Infrastrukturprojekten und Effi-
zienzgewinne in den staatlich gelenkten Betrieben;

• Sanierung und Stärkung des Verteilungssystems im
Gefolge der von den sozialen Unruhen verursachten
Störungen, damit ein angemessenes Angebot an
lebensnotwendigen Gütern gewährleistet ist, ein-
schließlich der Einrichtung einer speziellen Über-
wachungsstelle zum Aufspüren potentieller Nah-
rungsmittelverknappungen oder Verteilungsengpässe;

• Umstrukturierung des Bankensystems durch Maß-
nahmen zur Stärkung verhältnismäßig solider
Banken, zum Teil durch die Zuführung neuen Kapi-
tals; rasche Schritte zur Rekapitalisierung, Fusion
oder wirksamen Schließung schwacher Banken und
Aufrechterhaltung der Garantieverpflichtung
gegenüber Einlegern und Gläubigern. Ein
hochrangig besetzter Beratungsausschuß für den
Finanzsektor wurde eingerichtet, um bei der Koor-
dinierung von Maßnahmen zur Umstrukturierung
von Banken beratend mitzuwirken;

• Einrichtung eines wirksamen Konkurssystems, als ein
wesentlicher Teil der Umschuldungsstrategie für
Unternehmen, die in der Vereinbarung vom 4. Juni
zwischen Regierung und Gläubigerbanken zur
Schuldenumstrukturierung vorgesehen war; und

• verstärkte Überwachung des Wirtschaftsprogramms.
In Tabelle 5 finden sich ausgewählte Wirtschaftsindi-
katoren für Indonesien.

*  *  *

Chronologie der wichtigsten Ereignisse
1997

5. November Das Exekutivdirektorium billigt eine
Bereitschaftskreditvereinbarung für
Indonesien mit Ziehungen bis zu 
7,3 Mrd SZR und zahlt 2,2 Mrd SZR
aus.

1998
Mitte Januar Die Geschäftsführung des IWF besucht

Jakarta zur Konsultation mit Präsident
Suharto über eine Beschleunigung der
im Rahmen des Programms bereits
vereinbarten Reformen, nach einer
weiteren Abwertung der Rupie. 

15. Januar Indonesien veröffentlicht ein Memoran-
dum zur Wirtschafts-, Finanz- und Geld-
politik über zusätzliche Maßnamen.

26. Januar Der IWF begrüßt die indonesischen
Pläne für ein umfassendes Programm
zur Sanierung des Bankensektors und
zur Einrichtung eines Rahmenwerks,
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Tabelle 5
Indonesien: Konjunkturindikatoren, Stand vom 23. Juli 1998

1995 1996 19971 19982

Veränderung in Prozent

Wachstum des realen BIP 8,2 8,0 4,6 –13 bis –14
Verbraucherpreise (Periodenende) 9,0 6,6 11,6 80,6

Prozent des BIP; ein Minuszeichen bedeutet ein Defizit  

Finanzierungssaldo der Zentral-
regierung 0,9 1,2 –0,9 –8,5

Leistungsbilanzsaldo –3,2 –3,3 –1,8 1,6

Milliarden US-Dollar

Auslandsverschuldung 107,8 110,2 136,1 135,0
davon: kurzfristige Verbindlichkeiten 9,5 13,4 18,8 . . .

Prozent des BIP 

Auslandsverschuldung 52,3 48,5 64,5 162,7 

Quellen: Indonesische Behörden und IWF-Schätzungen. Angaben für den fiskalischen Bereich und
den Außenwirtschaftssektor gelten für indonesische Haushaltsjahre (1. Juni bis 31. März).

1Schätzwert.
2Programm vom Juni 1998.



ditinstituten über die Verlängerung
der Laufzeiten kurzfristiger Inter-
bankenverbindlichkeiten einher.
Die Maßnahmen umfaßten:
• Eine weitere monetäre Straffung

und die Abschaffung des
täglichen Wechselkursbandes;

• die beschleunigte Liberalisierung
der Kapital- und Geldmärkte,
einschließlich der Aufhebung
aller Kapitalverkehrsbeschrän-
kungen, die den Zugang aus-
ländischer Investoren zum
koreanischen Rentenmarkt be-
treffen, zum 31. Dezember
1997; und

• die beschleunigte Umsetzung
eines umfassenden Plans zur
Umstrukturierung des Finanzsek-
tors, zu dem die Einrichtung
einer hochrangig besetzten Kom-
mission gehört, die mit den aus-
ländischen Gläubigern
verhandeln soll, sowie die Einschränkung der Rück-
griffsmöglichkeiten der koreanischen Banken auf die
Zentralbank.
Eine Absichtserklärung vom 7. Januar 1998 enthielt

weitere Einzelheiten zur Strategie der koreanischen
Regierung in bezug auf Auslandsfinanzierung und 
Verwaltung der Währungsreserven und legte das Pro-
gramm zur Reform des Finanzsektors noch aus-
führlicher dar.

In einer neuen Absichtserklärung vom 7. Februar
1998 wurde der makroökonomische Rahmen weiter
revidiert, und die für 1998 beabsichtigten Maßnahmen
der Regierung wurden dargelegt. Diese Maßnahmen –
die vor dem Hintergrund einer Vereinbarung vom 
29. Januar zwischen koreanischen Behörden und einer
Gruppe von Gläubigerbanken über eine freiwillige
Umschuldung formuliert wurden – beinhalteten fol-
gende Punkte:
• Ein angestrebtes Haushaltsdefizit von etwa 1 % des

BIP für 1998, um den Einfluß der schwächeren
Wirtschaftsentwicklung auf das Budget aufzufangen
und Mehrausgaben für das soziale Sicherheitsnetz zu
ermöglichen;

• Schritte zur Umsetzung einer breiter angelegten
Strategie zur Umstrukturierung des Finanzsektors,
nachdem die unmittelbaren Gefahren von Störungen
gebannt waren;

• eine breitere Auswahl an Finanzinstrumenten, die
ausländischen Investoren zur Verfügung stehen, und
einen erweiterten Zugang koreanischer Unterneh-
men zu ausländischen Kapitalmärkten sowie die 
Liberalisierung des Rahmens für Fusionen und
Übernahmen im Unternehmenssektor; und

• die Einführung einer Reihe von Maßnahmen zur
Verbesserung der Unternehmenstransparenz, ein-
schließlich der Stärkung der Aufsichtsfunktionen 
von Kontrollorganen der Unternehmen, der Aus-
weitung der Rechenschaftspflicht gegenüber
Aktionären sowie der Einführung externer Direk-
toren und Wirtschaftsprüfungsausschüsse. 
Angesichts der bei der Lösung der externen Finanz-

krise bereits erzielten Fortschritte und in Anbetracht
der noch schwächer gewordenen konjunkturellen Aus-
sichten aktualisierten die koreanischen Behörden das
Wirtschaftsreformprogramm in einer Absichtserklärung
vom 2. Mai 1998. Zu den positiven Entwicklungen
zählten der Abschluß der Umschuldung von 22 Mrd
US-$ an kurzfristigen Auslandsverbindlichkeiten kore-
anischer Banken, eine erfolgreiche Rückkehr an die
internationalen Kapitalmärkte mittels einer globalen
staatlichen Anleiheemission über 4 Mrd US-$, eine
Veränderung der Leistungsbilanz zu einem erheb-
lichen Überschuß hin und eine Zunahme der verwend-
baren Währungsreserven auf mehr als 30 Mrd US-$.
Die in der Absichtserklärung angegebenen Maßnah-
men umfaßten u. a.:
• Akkommodierung eines höheren Haushaltsdefizits

von rund 2 % des BIP im Jahre 1998, in Anbetracht
des schwächeren Wachstums und durch das Wirken
der automatischen Stabilisatoren;

• Maßnahmen zur Stärkung und Erweiterung des 
sozialen Sicherheitsnetzes, u. a. durch eine 
Vergrößerung des durch Arbeitslosenversicherung
abgedeckten Personenkreises sowie eine Ver-
längerung der Bezugsfrist für und Erhöhung von
Mindestvergütungen, wie auch durch eine
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Tabelle 6
Korea: Konjunkturindikatoren, Stand vom 23. Juli 1998

1995 1996 1997 19981

Veränderung in Prozent

Wachstum des realen BIP 8,9 7,1 5,5 –0,1 bis –2,0
Verbraucherpreise (Periodenende) 4,7 4,9 6,6 7,4

Prozent des BIP; ein Minuszeichen bedeutet ein Defizit  

Finanzierungssaldo der Zentral- 
regierung 0,3 0,3 0,0 –1,7

Leistungsbilanzsaldo –1,9 –4,7 –1,9 7,3

Milliarden US-Dollar

Auslandsverschuldung 119,7 157,5 154,4 163,3
davon: kurzfristige Verbindlichkeiten 78,7 100,0 68,4 39,6

Prozent des BIP

Auslandsverschuldung 26,4 32,5 34,9 55,5

Quellen: Koreanische Behörden und IWF-Schätzungen. Angaben gelten für Haushaltsjahre 
(1. Januar bis 31. Dezember).

1Programm vom Mai 1998.
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Ägypten 7. Januar 1998 —
Algerien 27. Juni 1997 23. Juli 1997
Angola 8. Oktober 1997 —
Antigua und Barbuda 3. Dezember 1997 17. Dezember 1997  
Äquatorialguinea 2. Februar 1998 —

Argentinien 4. Februar 1998 23. Februar 1998
Armenien 6. Februar 1998 12. März 1998
Aruba 19. Mai 1997 27. Mai 1997
Äthiopien 21. November 1997 —
Bahamas 13. März 1998 31. März 1998

Bahrain 4. März 1998 —
Bangladesch 18. August 1997 —
Barbados 30. Januar 1998 25. Februar 1998
Belarus 21. August 1997 —
Belgien 23. Februar 1998 3. März 1998

Belize 12. Mai 1997 5. Juni 1997`
Bolivien 10. September 1997 19. September 1997
Botsuana 13. März 1998 10. April 1998
Brasilien 11. Februar 1998 13. März 1998
Brunei Darussalam 6. Oktober 1997 —

Bulgarien 23. Juli 1997 29. Juli 1997
Burundi 8. Oktober 1997 —
Chile 11. Februar 1998 20. Februar 1998
China, Volksrepublik 30. Juni 1997 —
Costa Rica 18. März 1998 14. Mai 1998

Côte d’Ivoire 17. März 1998 —
Deutschland 25. August 1997 29. August 1997
Dominica 23. Mai 1997 27. Juni 1997
Dominikanische Rep. 21. August 1997 17. September 1997
Dschibuti 21. Mai 1997 —

Ecuador 3. September 1997 —
El Salvador 20. Februar 1998 6. April 1998
Eritrea 28. Juli 1997 —
Estland 17. Dezember 1997 24. Dezember 1997
Finnland 14. Juli 1997 23. Juli 1997

Frankreich 22. Oktober 1997 4. November 1997
Gabun 21. Mai 1997 —
Gambia 6. Oktober 1997 —
Ghana 31. Oktober 1997 1. Dezember 1997
Grenada 6. Oktober 1997 22. Oktober 1997

Griechenland 1. August 1997 —
Guinea 3. April 1998 29. April 1998
Guinea-Bissau 6. März 1998 26. März 1998
Guyana 22. Dezember 1997 —
Hongkong, SVB 26. Januar 1998 16. Februar 1998

Indien 2. Juli 1997 16. Juli 1997
Indonesien 9. Juli 1997 —
Iran, Islamische Rep. 30. Januar 1998 —
Irland 2. Juli 1997 25. Juli 1997
Israel 11. Februar 1998 10. März 1998

Italien 13. März 1998 —
Jamaika 8. September 1997 2. Oktober 1997
Japan 25. Juli 1997 13. August 1997
Jemen 29. Oktober 1997 —
Jordanien 23. April 1998 —

Kambodscha 27. April 1998 —
Kamerun 7. Januar 1998 21. Januar 1998
Kanada 30. Januar 1998 19. Februar 1998
Kap Verde 20. Februar 1998 10. März 1998
Kasachstan 20. Juni 1997 —

Katar 23. Juni 1997 —
Kirgisische Republik 12. Dezember 1997 —
Kiribati 2. Juni 1997 —
Kolumbien 6. Juni 1997 —
Komoren 8. Oktober 1997 —

Kuwait 15. Oktober 1997 3. Februar 1998
Laos 16. Juni 1997 —
Lesotho 4. Februar 1998 —
Lettland 23. März 1998 14. April 1998
Libanon 12. Dezember 1997 —

Litauen 25. Juni 1997 14. Juli 1997
Madagaskar 10. September 1997 28. Oktober 1997
Malawi 12. September 1997 —
Malaysia 5. September 1997 —
Malaysia1 20. April 1998 27. April 1998

Malediven 26. Januar 1998 —
Mali 22. Dezember 1997 1. April 1998
Malta 23. Mai 1997 —
Marokko 6. März 1998 31. März 1998
Mauretanien 14. Juli 1997 27. August 1997

Mexiko 2. September 1997 —
Moldau 20. April 1998 27. Mai 1998
Mongolei 30. Juli 1997 3. September 1997
Mosambik 7. April 1998 30. April 1998
Namibia 22. Oktober 1997 —

Nepal 28. Mai 1997 13. Juni 1997
Neuseeland 7. November 1997 12. Januar 1998
Nicaragua 18. März 1998 9. April 1998
Niederlande 12. Juni 1997 1. Juli 1997
Niger 28. Juli 1997 —

Norwegen 23. Februar 1998 9. März 1998
Österreich 13. Juni 1997 20. Juni 1997
Pakistan 20. Oktober 1997 4. November 1997
Panama 10. Dezember 1997 22. Dezember 1997
Papua-Neuguinea 23. Januar 1998 —

Paraguay 10. Oktober 1997 22. Oktober 1997
Peru 25. Juni 1997 —
Philippinen 27. März 1998 —
Polen 16. März 1998 30. März 1998
Portugal 17. Oktober 1997 7. November 1997

Russische Föderation 16. Mai 1997 —
São Tomé und Príncipe 16. Juli 1997 —
Sambia 8. Oktober 1997 —
Schweden 22. August 1997 2. September 1997
Schweiz 20. Februar 1998 6. März 1998

Senegal 28. Juli 1997 26. August 1997
Sierra Leone 5. Mai 1997 —
Simbabwe 21. Mai 1997 —
Singapur 20. Februar 1998 16. März 1998
Slowakische Republik 13. Februar 1998 —

Tabelle 7
Im Geschäftsjahr 1997/98 abgeschlossene Artikel IV-Konsultationen

Land Datum der PIM bekannt- Land Datum der PIM bekannt-
Direktoriumsaussprache gegeben Direktoriumsaussprache gegeben



Lehre Eins
Die Wirksamkeit der Überwachung hänge entschei-
dend von der rechtzeitigen Verfügbarkeit exakter
Informationen ab. Die Direktoren konstatierten einige
Verbesserungen in der Datenbereitstellung durch die
Mitglieder seit 1995, und zwar sowohl für den Fonds
als auch für die Märkte. Sie hielten indes weitere Fort-
schritte für notwendig. Die Asienkrise habe die ent-
scheidende Bedeutung bestimmter Daten offenbart, die
nicht verfügbar gewesen wären, sei es, weil sich die Be-
hörden geweigert hätten, solche Daten – wie etwa
reservebezogene Verbindlichkeiten der Zentralbank –
bereitzustellen, oder sei es, weil es keine Systeme zur
rechtzeitigen Datenerstellung gebe, wie etwa bei Anga-
ben zur privaten kurzfristigen Verschuldung. Ebenso
habe die Krise deutlich gemacht, daß eine angemessene
Bereitstellung von Daten für die Öffentlichkeit sehr
wichtig sei, da sie die Transparenz erhöhe und das Ver-
trauen der Märkte stärke. Mit Nachdruck hoben die
Direktoren hervor, daß weitere Verbesserungen in der
Datenbereitstellung durch die Mitglieder für den Fonds
und die Öffentlichkeit durch den Speziellen Daten-
veröffentlichungs-Standard erreicht werden könnten; 
in beiden Bereichen müsse die Einhaltung stärker
überwacht werden. Mehrere Direktoren mahnten zur
Vorsicht beim Zugang zu höchst sensiblen Daten oder
Angaben, für die noch keine angemessenen Standards
allgemein anerkannt seien – wie etwa für bankaufsicht-
liche Indikatoren. Darüber hinaus betonten die Direk-
toren vor allem die Wichtigkeit der zeitnahen und
exakten Erfassung von Daten über kurzfristige Aus-
landsschulden, auch wenn sie anerkannten, daß dies für
den größten Teil der davon betroffenen Länder erheb-
liche statistische Anstrengungen erforderte. Es wurde
Verständigung darüber erzielt, daß in Fällen, in denen
Länder nicht in der Lage seien, die erforderlichen Da-

ten zu beschaffen, technische Hilfe – einschließlich von
seiten des Fonds, im Rahmen seiner Zuständigkeiten –
notwendig sei. In der Zwischenzeit solle verstärkte Auf-
merksamkeit auf die Nutzung und Verbesserung beste-
hender Datenquellen, einschließlich der Daten der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich, gelegt werden.

Im allgemeinen und unter Berücksichtigung der sich
verändernden Architektur des internationalen Finanz-
systems und der Vielzahl von Datenquellen hielten es
einige Direktoren für erforderlich, mit anderen interna-
tionalen Organisationen unter Einschluß nationaler Re-
gulierungsbehörden und der Marktteilnehmer zusam-
menzuarbeiten, um ein Rahmenkonzept für die Erhe-
bung und Bereitstellung von Daten zu entwickeln. Ein-
hellig forderten die Direktoren mit allem Nachdruck
den Mitarbeiterstab dazu auf, das Direktorium auf die-
jenigen Fälle aufmerksam zu machen, in denen eine
wirksame Überwachung behindert worden sei, weil der
Stab die erforderlichen Daten nicht habe erhalten kön-
nen; sie schlugen vor, nach Wegen zu suchen, um die
Reaktion des Fonds in solchen Fällen zu verstärken.
Einige Direktoren regten an, Artikel IV-Konsultationen
auszusetzen, wann immer die Bereitschaft der Mitglie-
der infrage stehe, dem Fonds überwachungsrelevante
Daten zur Verfügung zu stellen. Diese Ansicht wurde
vom Interimsausschuß bekräftigt, der auf seinem Tref-
fen im April 1998 empfahl, den Abschluß von Artikel
IV-Konsultationen zu verschieben, wenn fortdauernde
Mängel in der Weitergabe relevanter Daten an den
Fonds die Überwachung ernsthaft behindere.

Lehre Zwei
Der Schwerpunkt der Überwachung müsse über
kurzfristige makroökonomische Fragestellungen hinaus
ausgedehnt werden, wobei die Auswahl angemessen
selektiv bleiben müsse. Seit 1995 habe es eine ver-
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Slowenien 9. Januar 1998 26. Januar 1998
Spanien 16. März 1998 6. April 1998
Sri Lanka 23. Juli 1997 5. August 1997
St. Kitts und Nevis 18. Juni 1997 26. Juni 1997
St. Vincent 3. Dezember 1997 17. Dezember 1997

Südafrika 11. Juli 1997 25. August 1997
Sudan 27. Februar 1998 13. April 1998
Suriname 4. Juni 1997 —
Tadschikistan 19. Dezember 1997 —
Tansania 3. Dezember 1997 23. Dezember 1997

Thailand 13. Juni 1997 —
Togo 21. Januar 1998 19. Februar 1998
Tschad 13. Juni 1997 15. Juli 1997
Tschechische Rep. 13. Februar 1998 6. März 1998

Tunesien 23. Mai 1997 5. Juni 1997
Türkei 9. Juli 1997 5. August 1997
Turkmenistan 21. Mai 1997 —
Uganda 8. April 1998 11. Juni 1998
Ukraine 25. August 1997 —

Ungarn 8. September 1997 —
Uruguay 20. Juni 1997 —
Usbekistan 30. Juli 1997 —
Vereinigte Arabische 

Emirate 8. Oktober 1997 —

Vereinigte Staaten 28. Juli 1997 4. August 1997
Vereinigtes 

Königreich 27. Oktober 1997 6. November 1997
Vietnam 2. Februar 1998 —

Tabelle 7 (Fortsetzung)

Land Datum der PIM bekannt- Land Datum der PIM bekannt-
Direktoriumsaussprache gegeben Direktoriumsaussprache gegeben

1Malaysias Artikel IV-Konsultation für 1998/99 wurde auf den 20. April 1998 vorverlegt.
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Fiskalpolitik, Geld- und Wechselkurspolitik, Entwick-
lung und Überprüfung der Wirtschaftspolitik sowie
Statistik – in Zusammenarbeit mit dem Institut Semi-
nare und Kurse zu ihren Fachgebieten. Das für das
Ausland vorgesehene Ausbildungsprogramm des Insti-
tuts konzentrierte sich weiterhin auf Fragen im Zusam-
menhang mit der Formulierung und Durchführung
wirtschaftlicher Anpassungsprogramme.

Technische Hilfe wird als das dritte Standbein des
IWF gesehen – die anderen beiden sind seine Über-
wachungstätigkeit und seine Finanzhilfen für IWF-

gestützte Anpassungsprogram-
me. Die Mitgliedsländer und
der IWF sind zunehmend davon
überzeugt, daß die rechtzeitige
Bereitstellung wirksamer tech-
nischer Hilfe ein sehr wichtiger
Bestandteil bei der Unterstüt-
zung der Anstrengungen der
Regierungen ist, nachhaltige
wirtschaftspolitische und institu-
tionelle Reformen durchzufüh-
ren. Im Geschäftsjahr 1997/98
entfielen auf die Aktivitäten der
technischen Hilfe ungefähr 17 %
der gesamten Verwaltungsaus-
gaben des IWF.

Das gestiegene Interesse an
der Förderung eines verantwor-
tungsbewußteren Regierungs-
handelns und an der Schaffung
bzw. Beibehaltung der Voraus-
setzungen für ein anhaltendes
und gerecht verteiltes Wachs-
tum hat deutlich gemacht, wie
notwendig es ist, der Stärkung
des für eine wirksame Wirt-
schaftspolitik erforderlichen
staatlichen Humankapitals und
institutioneller Kapazitäten
mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men. Ohne Verbesserungen auf
diesen Gebieten dürften die
Überwachungsaktivitäten des
IWF und seine Programm-
finanzierungen eine weniger
nachhaltige Wirkung entfalten.
Technische Hilfe und Ausbil-
dung des IWF zielen konkret
auf eine Stärkung der Leistungs-
fähigkeit zur Steuerung der
Wirtschaft ab, so daß die Mit-
glieder auf längere Frist einen
geringeren Bedarf an IWF-
Finanzmitteln haben und besser
in der Lage sind, in einen pro-

duktiven Dialog mit dem IWF im Rahmen der Über-
wachungsaktivitäten einzutreten. Dies kann als der
präventive Aspekt der technischen Hilfs- und Ausbil-
dungsdienste des IWF beschrieben werden. In Anbe-
tracht der verfügbaren Mittel zielt ein Großteil der
technischen Hilfe des IWF zwangsläufig aber auf Ab-
hilfemaßnahmen hin – ausgerichtet auf eine sofortige
Problemlösung oder darauf, Regierungen im Zusam-
menhang mit IWF-gestützten Programmen bei der
Umsetzung wirtschaftlicher Reformen oder von Refor-
men im Finanzsektor zu unterstützen.
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Tabelle 9
Bereitstellung technischer Hilfe
(effektive Personenjahre)1

1994/95 1995/96 1996/97 1997/982

IWF-Ressourcen für technische Hilfe 220,0 211,4 172,7 189,6
IWF-Mitarbeiter 115,7 108,6 97,1 103,9
In der Zentrale tätige Berater 22,1 23,5 20,1 20,8
Sachverständige 82,3 79,3 55,5 64,9

Ressourcen zur technischen Hilfe 
von außerhalb des IWF 80,5 97,5 104,2 96,2

Entwicklungsprogramme der 
Vereinten Nationen 16,6 25,0 21,5 24,4

Japan 51,4 65,0 67,3 55,6
Sonstige 12,4 7,5 15,4 16,2

Gesamtressourcen der 
technischen Hilfe 300,6 309,0 277,0 285,7

Ressourcen nach Abteilungen, 
insgesamt

Abteilung Geld- und Wechselkurspolitik 138,1 137,3 114,6 110,6
Abteilung Fiskalpolitik 95,1 99,8 96,2 98,8
Abteilung Statistik 37,9 39,2 36,6 39,0
IWF-Institut 14,6 14,0 11,0 12,1
Abteilung Recht 7,9 11,0 9,3 10,3
Sonstige3 7,0 7,7 9,3 14,9

Regionale Verwendung nach 
Abteilungen, insgesamt 271,1 280,1 251,0 258,7

Abteilung Afrika 60,6 62,4 54,5 65,8
Abteilung Asien und Pazifik4 n.z. n.z. 49,0 42,5

Abteilung Zentralasien 27,7 27,5 n.z. n.z.
Abteilung Südostasien und Pazifik 23,6 25,0 n.z. n.z.

Abteilung Europa I 27,8 24,4 22,5 23,8
Abteilung Europa II 79,3 73,5 57,6 52,6
Abteilung Naher Osten 16,9 23,4 26,5 29,5
Abteilung Westliche Hemisphäre 27,4 32,3 31,2 35,2
Interregionale Verwendung 7,9 11,7 9,6 8,6

Nicht-regionale Verwendung 29,6 28,9 26,1 26,9

Gesamtverwendung der 
technischen Hilfe 300,6 309,0 277,0 285,6

1Ein effektives Personenjahr technischer Hilfe beträgt 260 Tage.
2Schätzwert.
3„Sonstige” enthält die Abteilung Entwicklung und Überprüfung der Wirtschaftspolitik, das Büro

Computerdienstleistungen und das Sekretariat für Technische Hilfe.
4Ab 1. Januar 1997 wurde durch Zusammenlegung der früheren Abteilungen „Zentralasien” und

„Südostasien und Pazifik” eine einzige Abteilung „Asien und Pazifik” geschaffen.



tieren. Unter den NKV stehen bis zu maximal 34 Mrd
SZR zur Verfügung; dies ist auch der unter den AKV
und den NKV insgesamt maximal verfügbare Betrag.
Die Tabelle 11 zeigt die Beträge der Kreditverein-
barungen der NKV-Teilnehmer. Sie richten sich nach
der relativen wirtschaftlichen Stärke – wobei die
aktuellen IWF-Quoten der Teilnehmer das wichtigste
Kriterium sind. Die Kreditvereinbarungen im Rahmen
der NKV können zugunsten eines IWF-Mitglieds, sei

es selbst ein NKV-Teilnehmer oder
nicht, unter ähnlichen Bedingungen
wie im Rahmen der AKV aktiviert
werden. Allerdings erfordert die
AKV-Aktivierung zugunsten eines
Nicht-Teilnehmers zusätzlich, daß
der Geschäftsführende Direktor nach
Konsultationen mit den Teilnehmern
feststellt, daß die Mittel des IWF
unzureichend sind.

Die NKV werden in Kraft treten,
sobald Teilnehmer, die mindestens 
28,9 Mrd SZR des Gesamtvolumens
der Kreditvereinbarungen bereit-
stellen, dem Beschluß zugestimmt
haben. Darunter müssen sich auch
die fünf Mitglieder bzw. deren Insti-
tutionen mit den höchsten Kredit-
vereinbarungen befinden. Bis zum
30. April 1998 hatten zwei Drittel
der Teilnehmer mit 55 % der unter
den Vereinbarungen maximal verfüg-

baren Mittel dem Beschluß zugestimmt.

Zugangsgrundsätze und Obergrenzen für die
Verwendung von IWF-Mitteln
Die gegenwärtige Politik des IWF in bezug auf die
Zugangsmöglichkeiten zu seinen Mitteln spiegelt den
Beschluß des Direktoriums aus dem Jahre 1994 wider,
den jährlichen Zugang zu den Fondsmitteln im Rah-
men der Kredittranchen und der Erweiterten Fonds-
fazilität (EFF) für einen dreijährigen Zeitraum von 
68 % auf 100 % der Quote anzuheben und die kumula-
tive Höchstgrenze unverändert bei 300 % der Quote zu
belassen. Das Direktorium überprüft die Zugangs-
grundsätze jährlich. Anläßlich der Überprüfung vom
November 1997 entschied es, die 1994 festgelegten
jährlichen und kumulativen Zugangsgrenzen bis zur
nächsten Überprüfung der Zugangsgrundsätze, die bis
spätestens Oktober 1998 durchgeführt werden muß,
beizubehalten.

Die für die Kredittranchen und die EFF anzuwen-
denden Zugangsgrundsätze und -grenzen gelten nicht
für die Sonderfazilitäten des IWF, einschließlich der
Fazilität zur Stärkung von Währungsreserven, die im
Dezember 1997 geschaffen wurde. Im Rahmen der
SRF stellt der IWF seinen Mitgliedsländern bei außer-
gewöhnlichen Zahlungsbilanzproblemen im Zusam-
menhang mit einem hohen kurzfristigen Finanzie-
rungsbedarf, der auf einen abrupten und gefährlichen
Verlust an Marktvertrauen zurückzuführen ist, Finanz-
hilfen bis zu einem Jahr zur Verfügung. Ziehungen
unter der SRF erfolgen im Zusammenhang mit einer
Bereitschafts- oder einer Erweiterten Kreditverein-
barung, unterliegen aber keinen speziellen Quoten-
grenzen. Rückkäufe (Rückzahlungen) im Rahmen der

100 J A H R E S B E R I C H T  1 9 9 8

D E R  I W F  I M  G E S C H Ä F T S J A H R  1 9 9 7 / 9 8

0

50

100

150

200

98
Apr.

97969594939291908988878685841983

Schaubild 6

Die Liquiditätsquote des IWF, 1983–98
(Prozent; Ende Dezember)

Tabelle 10
Allgemeine Kreditvereinbarungen (AKV)

Betrag
Teilnehmer (Millionen SZR)

Vereinigte Staaten 4 250,0
Deutsche Bundesbank 2 380,0
Japan 2 125,0
Frankreich 1 700,0
Vereinigtes Königreich 1 700,0
Italien 1 105,0

Schweizerische Nationalbank 1 020,0
Kanada 892,5
Niederlande 850,0
Belgien 595,0
Sveriges Riksbank 382,5

Insgesamt 17 000,0

Assoziierte Kreditvereinbarungen 
mit Saudi-Arabien 1 500,0

Insgesamt 18 500,0



SRF sind 1 - 1 1/2 Jahre nach jeder Ziehung fällig,
jedoch kann das Direktorium diese Frist um bis zu
einem Jahr verlängern. Danach ist das Mitgliedsland
endgültig zum Rückkauf verpflichtet.

Inanspruchnahme der IWF-Mittel durch
Mitgliedsländer und deren ausstehende
Kredite
Im Geschäftsjahr 1997/98 beliefen sich die Ziehungen
der Mitglieder auf das Allgemeine Konto ohne Reser-
vetranchenziehungen18 auf 19,0 Mrd SZR; das war
nahezu viermal so viel wie das Volumen im Geschäfts-
jahr 1996/97 von 4,9 Mrd SZR (siehe Tabelle 12,
siehe auch Anhang II, Tabelle II, 7). Davon entfielen
16,1 Mrd SZR auf Ziehungen im Rahmen von Bereit-
schaftskreditvereinbarungen (gegenüber 1,8 Mrd SZR
1996/97) und 2,8 Mrd SZR auf Käufe unter Erwei-
terten Kreditvereinbarungen (1996/97 2,8 Mrd SZR).
1997/98 erfolgten auch Ziehungen in Höhe von 
30 Mio SZR unter der Politik zur Gewährung von
Notstandshilfen nach Beendigung schwerer Konflikte;
im Rahmen der Fazilität zur Kompensierung von Ex-
porterlösausfällen und unerwarteten externen Störun-
gen wurden keine Käufe getätigt (0,3 Mrd SZR im
Geschäftsjahr 1996/97).

Die größten Kreditnehmer des IWF im Geschäfts-
jahr 1997/98 waren asiatische Mitgliedsländer. Korea
zog 11,2 Mrd SZR, davon 7,1 Mrd SZR im Rahmen
der SRF, Indonesien 2,2 Mrd SZR und Thailand 
2,0 Mrd SZR. Rußland war der nächstgrößere Kredit-
nehmer, es zog insgesamt 1,5 Mrd SZR. Weitere Mit-
glieder mit größeren Ziehungen waren die Philippinen
(0,8 Mrd SZR), Algerien (0,3 Mrd SZR), Argentinien
(0,2 Mrd SZR), Bulgarien (0,2 Mrd SZR) und die
Ukraine (0,2 Mrd SZR). Regional aufgeschlüsselt ent-
fielen 16,2 Mrd SZR auf Ziehungen asiatischer Länder.
Die Käufe europäischer Länder (einschließlich der
Baltischen Staaten, Rußlands und weiterer Länder der
ehemaligen Sowjetunion) beliefen sich auf 2,0 Mrd
SZR, und die Ziehungen lateinamerikanischer Länder,
des Nahen Ostens und afrikanischer Länder machten
insgesamt 0,7 Mrd SZR aus.

Die Rückkäufe über das Allgemeine Konto beliefen
sich 1997/98 auf insgesamt 3,8 Mrd SZR gegenüber
6,7 Mrd SZR im vorausgegangenen Geschäftsjahr
(siehe Schaubild 7, siehe auch Anhang II, Tabelle II,
8). Die höchsten Rückkäufe erfolgten durch Argen-
tinien (0,5 Mrd SZR), Indien, Mexiko und Rußland
(jeweils etwa 0,4 Mrd SZR) sowie Algerien, Südafrika
und Venezuela (jeweils etwa 0,3 Mrd SZR). Die tat-

sächlichen Rückkäufe lagen 1997/98 über dem ge-
planten Volumen von 3,5 Mrd SZR; ursächlich dafür
waren ein Rückkauf Algeriens infolge einer Überkom-
pensation unter der Fazilität zur Kompensierung von
Exporterlösausfällen und unerwarteten externen Stö-
rungen (CCFF) von 0,2 Mrd SZR und ein freiwillig
vor Fälligkeit zurückgezahlter Kredit durch Ungarn
von 0,1 Mrd SZR. Aufgrund des scharfen Anstiegs bei
der Inanspruchnahme von IWF-Mitteln in der jüngeren
Zeit sowie des Umlaufcharakters und der mittelfristigen
Fälligkeit der IWF-Finanzhilfen werden die planmäßi-
gen Rückkäufe im Laufe der nächsten Jahre wahr-
scheinlich zunehmen. Im Jahr 1999 muß ein größerer
Betrag unter der SRF, bei der Ziehungen innerhalb
von 1 - 1 1/2 Jahren zurückzuzahlen sind, planmäßig
zurückgekauft werden.

Unter Berücksichtigung von Käufen und Rück-
käufen weiteten sich die auf dem Allgemeinen Konto
ausstehenden IWF-Kredite 1997/98 um 15,2 Mrd
SZR auf 49,7 Mrd SZR bis zum 30. April 1998 aus,

Tabelle 11
Neue Kreditvereinbarungen (NKV)1

Betrag
Teilnehmer (Millionen SZR)

Australien 810
Belgien 967
Dänemark 371
Deutsche Bundesbank 3 557
Finnland 340

Frankreich 2 577
Hongkonger Währungsbehörde 340
Italien 1 772
Japan 3 557
Kanada 1 396

Korea 340
Kuwait 345
Luxemburg 340
Malaysia 340
Niederlande 1 316

Norwegen 383
Österreich 412
Saudi-Arabien 1 780
Schweizerische Nationalbank 1 557
Singapur 340

Spanien 672
Sveriges Riksbank 859
Thailand 340
Vereinigte Staaten 6 712
Vereinigtes Königreich 2 577

Insgesamt 34 000

1Die Vereinbarungen treten in Kraft, wenn der NKV-Beschluß von
potentiellen Teilnehmern mit Kreditvereinbarungen von mindestens 
28,9 Mrd SZR als bindend anerkannt worden ist, einschließlich der fünf
Mitgliedsländer bzw. deren Institutionen mit den höchsten Kreditverein-
barungen.
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18Reservetranchenziehungen im Gesamtbetrag von 1,1 Mrd SZR
wurden 1997/98 von Indonesien (288 Mio SZR), Korea (444 Mio
SZR) und Thailand (317 Mio SZR) vorgenommen. Demgegenüber
waren im Geschäftsjahr 1996/97 keine Reservetranchenziehungen
erfolgt. Reservetranchenziehungen verkörpern die Verwendung
eigener Kapitalanlagen der Mitglieder beim IWF und stellen keine
Kreditaufnahme beim IWF dar.



nach 34,5 Mrd SZR im Vorjahr (siehe Anhang II,
Tabelle II, 9). Werden die Nettoauszahlungen unter
der SAF und der ESAF ebenfalls einbezogen (siehe
unten), so stiegen die unter allen Fazilitäten ausstehen-
den IWF-Kredite 1997/98 bis zum 30. April 1998 um
15,5 Mrd SZR auf 56,0 Mrd SZR (siehe Schaubild 8),
nach 40,5 Mrd SZR ein Jahr zuvor.

Bereitschafts- und Erweiterte
Kreditvereinbarungen
Der IWF genehmigte im Geschäftsjahr 1997/98 im
Rahmen von neun Bereitschaftskreditvereinbarungen

Neuzusagen über insgesamt 27,3 Mrd SZR (siehe
Anhang II, Tabelle II, 1). Bereitschaftskreditverein-
barungen über insgesamt 26,7 Mrd SZR wurden für
Indonesien (7,3 Mrd SZR), Korea (15,5 Mrd SZR),
die Philippinen (1,0 Mrd SZR) und Thailand (2,9 Mrd
SZR) gebilligt. Die Vereinbarung für Korea – die
größte in der Geschichte des IWF – beinhaltete 
10,0 Mrd SZR im Rahmen der SRF, die bis Dezember
1998 zur Verfügung stehen. Bereitschaftskreditverein-
barungen über insgesamt 0,6 Mrd SZR wurden auch
für Estland, Kap Verde, Lettland, die Ukraine und
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Tabelle 12
Indikatoren der Finanzlage des IWF
(Millionen SZR)

Für das am 30. April abgelaufene Geschäftsjahr____________________________________________________________________________________
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

während des jeweiligen Zeitraums

Summe der Auszahlungen 5 266 6 823 5 903 5 877 5 903 11 178 12 303 5 644 19 924
Käufe (Allgemeines Konto) 

nach Fazilitäten1 4 440 6 248 5 294 5 284 5 241 10 592 10 826 4 939 18 951
Bereitschaftskredite und 

erste Kredittranche 1 183 1 975 2 343 2 940 1 052 7 587 9 127 1 836 16 127
Erweiterte Fondsfazilität 2 449 2 146 1 571 2 254 746 1 595 1 554 2 820 2 824
Fazilität zur Kompensierung von Export- 

erlösausfällen und unerwarteten 
externen Störungen 808 2 127 1 381 90 718 287 9 282 —

Systemtransformationsfazilität — — — — 2 725 1 123 136 — —

Kredite im Rahmen von SAF/ESAF- 
Vereinbarungen 826 575 608 593 662 587 1 477 705 973

Mittel des Kontos für Sonder- 
verwendungen 584 180 138 49 68 19 185 — —

Mittel des ESAF-Treuhandfonds 242 395 470 544 594 568 1 292 705 973

Nach Gebieten 5 267 6 823 5 903 5 877 5 903 11 178 12 303 5 644 19 924
Afrika 1 289 577 740 377 1 185 1 022 2 304 992 876
Asien 525 1 714 1 476 1 806 690 383 367 181 16 446
Europa 268 1 960 1 516 1 343 3 258 2 896 5 156 3 381 2 170
Naher Osten 66 — 333 26 11 76 129 153 148
Westliche Hemisphäre 3 119 2 572 1 838 2 325 758 6 801 4 427 937 283

Rückkäufe und Rückzahlungen 6 399 5 608 4 770 4 117 4 509 4 231 7 100 7 196 4 385
Rückkäufe 6 042 5 440 4 768 4 081 4 343 3 984 6 698 6 668 3 789
Rückzahlungen von Treuhandfonds- 

und SAF/ESAF-Krediten 357 168 2 36 166 247 402 528 596

zum Ende des jeweiligen Zeitraums
Summe der ausstehenden Fonds- 

kredite 24 388 25 603 26 736 28 496 29 889 36 837 42 040 40 488 56 026
davon:

Allgemeines Konto 22 098 22 906 23 432 24 635 25 533 32 140 36 268 34 539 49 701
Konto für Sonderverwendungen 1 549 1 729 1 865 1 879 1 835 1 651 1 545 1 220 922
Verwaltete Konten

Treuhandfonds 326 158 158 158 105 102 95 90 90
ESAF-Treuhandfonds2 416 811 1 281 1 824 2 416 2 944 4 132 4 639 5 314

Prozentuale Veränderung der 
ausstehenden Kredite insgesamt –4 5 4 7 5 23 14 –4 38

Anzahl der verschuldeten Länder 87 81 82 90 93 99 97 95 94

1Ausgenommen Käufe in der Reservetranche.
2Schließt assoziierte Kredite des Saudi Fonds für Entwicklung ein.



im Rahmen der SRF erzielte Net-
toeinkommen – nach Abzug der
Verwaltungskosten für den ESAF-
Treuhandfonds – am Ende des
Geschäftsjahres den allgemeinen
Rücklagen des IWF zugeführt.

Überfällige finanzielle
Verpflichtungen
Das Volumen der ausstehenden
überfälligen Verpflichtungen
gegenüber dem IWF nahm 1997/98
leicht zu, und zwar von 2,2 Mrd
SZR im Vorjahr auf 2,3 Mrd SZR
am 30. April 1998.24 Im Geschäfts-
jahr 1997/98 sind keine neuen Fälle
hartnäckiger Zahlungsrückstände
aufgetreten, und die Anzahl der Län-
der mit Zahlungsrückständen von
sechs oder mehr Monaten gegenüber
dem IWF lag weiterhin bei sieben.
Ausgewählte Daten zu den Zah-
lungsrückständen gegenüber dem IWF sind in Tabelle
13 enthalten, und weitere Angaben zu den überfälligen
finanziellen Verpflichtungen der Länder nach Art und
Dauer finden sich in Tabelle 14.

In Einklang mit den Erklärungen gemäß Artikel
XXVI, Abschnitt 2(a) hatten am 30. April 1998 weiter-
hin vier Länder keine Berechtigung zur Inanspruch-
nahme der allgemeinen Mittel des IWF – die Demo-
kratische Republik Kongo (früheres Zaire), Liberia,
Somalia und der Sudan. Zu diesem Zeitpunkt entfielen
auf diese vier Länder 95 % aller überfälligen finanziel-
len Verpflichtungen gegenüber dem IWF. Die Erklä-
rung über die mangelnde Kooperationsbereitschaft –
ein weiterer Schritt unter der verstärkten kooperativen
Strategie (siehe weiter unten) – blieb für drei Länder in
Kraft: die Demokratische Republik Kongo (veröffent-
licht am 14. Februar 1992), Liberia (am 30. März 1990)
und den Sudan (am 14. September 1990). 1997/98
waren nach wie vor die Stimmrechte von zwei Ländern
aufgehoben: die der Demokratischen Republik Kongo
(am 2. Juni 1994) und des Sudans (am 9. August 1993).

Fortschritte im Rahmen der verstärkten
kooperativen Strategie
Die verstärkte kooperative Strategie zur Bewältigung
des Problems überfälliger finanzieller Verpflichtungen
gegenüber dem IWF ist seit Mai 1990 in Kraft. Die

drei Kernelemente dieser Strategie – Vorbeugung,
engere Zusammenarbeit und Gegenmaßnahmen – wur-
den im Geschäftsjahr 1997/98 weiterhin umgesetzt,
um das Entstehen neuer Zahlungsrückstände zu ver-
hindern und den Ländern mit Zahlungsrückständen bei
der Suche nach Lösungen ihrer Probleme zu helfen.

Das wichtigste Element zur Vorbeugung gegen das
Auftreten neuer Zahlungsrückstände ist die Ausarbei-
tung und Verfolgung eines soliden und umfassenden
wirtschaftspolitischen Anpassungsprogramms, das
durch eine IWF-Vereinbarung gestützt wird. Ein sol-
ches Programm umfaßt entsprechende Auflagen für die
Inanspruchnahme der IWF-Mittel, technische Hilfe bei
der Formulierung und Durchführung des Programms
sowie die Zusicherung einer angemessenen Programm-
finanzierung, gegebenenfalls mit Hilfe multilateraler
Bemühungen. Eine wichtige Rolle spielen ferner die
Beurteilung der mittelfristigen Tragbarkeit der Zah-
lungsbilanz des Mitgliedslandes und dessen Fähigkeit,
die IWF-Kredite zurückzuzahlen.

Das Element einer vertieften Zusammenarbeit unter
der Strategie zur Bekämpfung der Zahlungsrückstände
wurde geschaffen, um kooperationswilligen säumigen
Mitgliedsländern gegenüber dem IWF bei der Lösung
ihrer Probleme mit Zahlungsrückständen zu helfen. Es
stellt den Mitgliedern mit Zahlungsrückständen einen
Rahmen zur Verfügung, der es ihnen ermöglicht, ein
sehr gutes Führungszeugnis in bezug auf ihre Wirt-
schaftspolitik und ihr Zahlungsverhalten gegenüber
dem IWF zu erlangen und auf dieser Basis bilaterale
und multilaterale Unterstützung für ihre Anpassungs-
anstrengungen und zur Ablösung der Zahlungsrück-
stände gegenüber dem IWF sowie anderen Gläubigern
zu mobilisieren. Durch Umsetzung der vertieften Ko-

24Die Zahlenangaben dieses Abschnitts enthalten die überfälligen
finanziellen Verpflichtungen der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser-
bien/Montenegro), die die notwendigen Schritte zur Rechtsnach-
folge der Mitgliedschaft im IWF noch nicht abgeschlossen hat.

Tabelle 13
Zahlungsrückstände von sechs oder mehr Monaten gegenüber dem
Fonds seitens der Länder
(Millionen SZR; Periodenende)

Für das am 30. April abgelaufene Geschäftsjahr__________________________________________________
1993 1994 1995 1996 1997 1998

Höhe der überfälligen 
Verpflichtungen                       3 006,4    2 911,3    2 982,6     2 174,9    2 212,2     2 261,2

Anzahl der Länder 12 9 8 6 7 7
davon:

Allgemeine Abteilung          2 767,9     2 729,2    2 808,8    2 001,3    2 023,1      2 066,5
Anzahl der Länder 11 8 7 5 5 5

SZR-Abteilung 50,2 51,7 46,6 53,4 73,3 79,1
Anzahl der Länder 12 9 8 6 7 7

Treuhandfonds 188,3 130,4 127,2 120,2 115,8 115,6
Anzahl der Länder 6 4 4 3 3 3

Anzahl der nicht länger ziehungs- 
berechtigten Mitglieder 7 5 5 4 4 4
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operationsstrategie, wozu auch der Einsatz des weiter
unten beschriebenen „Rights”-Ansatzes gehört, konn-
ten mehrere Fälle von hohen und langwierigen Zah-
lungsrückständen gelöst werden. Die Strategie hat auch
einigen anderen Mitgliedern mit Zahlungsrückständen
zur Verbesserung ihrer Wirtschaftspolitik und ihres
Zahlungsverhaltens gegenüber dem IWF verholfen.

Der 1990 geschaffene„Rights”-Ansatz bietet den
zugangsberechtigten Ländern (begrenzt auf die elf
Mitglieder, die Ende 1989 gegenüber dem IWF hart-
näckige Zahlungsrückstände aufwiesen) die Möglich-
keit, hinsichtlich wirtschaftspolitischer Fortschritte und
ihres Zahlungsverhaltens gegenüber dem IWF den
Nachweis einer soliden Zusammenarbeit zu erbringen.
Dieser Nachweis stellt eine Grundlage für die Ansamm-
lung künftiger Ziehungsansprüche im Rahmen einer
Anschlußkreditvereinbarung nach vorausgegangener
Ablösung der Zahlungsrückstände gegenüber dem
IWF dar. Angesichts der Risiken, die mit hohen Aus-
zahlungen an Länder mit einstmals hartnäckigen Zah-
lungsrückständen verbunden sind, war als weitere
Sicherheitsvorkehrung und zur Bereitstellung zusätz-
licher Liquidität zur Finanzierung von „Rights”-Einlö-
sungen im Zusammenhang mit Kreditvereinbarungen
(die über das Allgemeine Konto laufen) das SCA-2 ein-
gerichtet worden. Da aufgrund der Einlösung von
„Rights” im Rahmen von ESAF-Programmen mögli-
cherweise nicht genügend Mittel zur Erfüllung der
Verpflichtungen gegenüber dem ESAF-Treuhandkonto
zur Verfügung stehen könnten, verpflichtete sich der
IWF dazu, bis zu 3 Mio Unzen Gold zu mobilisieren,
um die über den Zugang dieser Länder zu ESAF-Mit-
teln entstandenen Bedenken zu zerstreuen.

Der Schlußtermin für die Teilnahme an einem
„Rights”-Ansammlungsprogramm ist bereits mehrmals

verschoben worden. Zuletzt kam das Direktorium im
März 1998 überein, den „Rights”-Ansatz bis zum
Frühjahrstreffen 1999 des Interimsausschusses zur Ver-
fügung zu stellen. Der „Rights”-Ansatz hat drei Mit-
gliedern – Peru, Sambia und Sierra Leone – dazu
verholfen, ihre Zahlungsrückstände abzulösen und die
Beziehungen zum IWF zu normalisieren. Fünf weitere
für den „Rights”-Ansatz in Frage kommende Länder –
Guyana, Honduras, Kambodscha, Panama und Viet-
nam – beseitigten ihre Zahlungsrückstände, ohne sich
des „Rights”-Ansatzes zu bedienen. Von den ehemals
elf anpruchsberechtigten Ländern haben Liberia,
Somalia und der Sudan weiterhin überfällige Verpflich-
tungen gegenüber dem IWF ausstehen.

Die Komponenten Vorbeugung und Zusammenar-
beit innerhalb der Strategie für Zahlungsrückstände
werden durch Gegenmaßnahmen ergänzt, um die IWF-
Mittel vor der weiteren Inanspruchnahme durch zah-
lungsrückständige Mitglieder zu schützen und eine
konzertierte Anstrengung zur Lösung der Schwierig-
keiten dieser Mitglieder in Gang zu setzen. Dabei han-
delt es sich um eine Reihe konkreter Schritte, die im
Einklang mit einem genau spezifizierten Zeitplan zu
unternehmen sind. Der Zeitplan steckt einen Rahmen
für die Prüfung verschiedener Maßnahmen durch das
Direktorium ab. Diese Maßnahmen werden dann er-
griffen, wenn das Direktorium den Eindruck gewonnen
hat, daß das betreffende Mitglied nicht zur Lösung
seines Problems überfälliger Verpflichtungen mit dem
IWF zusammenarbeitet, wobei die besonderen Um-
stände des einzelnen Falles mit berücksichtigt werden.

Ist ein Mitglied dem IWF gegenüber einen Monat
im Zahlungsrückstand, setzt der Geschäftsführende
Direktor das Direktorium offiziell über die überfälligen
Verpflichtungen des Mitglieds in Kenntnis. Im Ge-
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Tabelle 14
Zahlungsrückstände von sechs oder mehr Monaten gegenüber dem Fonds seitens der Länder, 
nach Art und Dauer, Stand vom 30. April 1998
(Millionen SZR)

nach Art nach Dauer________________________________________________ _________________________________________
Allgemeine
Abteilung SZR- Treuhand- weniger als 1–2 2–3 3 Jahre

Insgesamt (inkl. SAF) Abteilung fonds ein Jahr Jahre Jahre oder länger

Afghanistan, Islamischer Staat 2,5 — 2,5 — 1,2 1,1 0,3 —
Irak 33,0 — 33,0 — 4,1 3,7 4,1 21,1
Jugoslawien, Bundesrepublik 

(Serbien/Montenegro) 86,6 71,1 15,5 — 5,5 9,1 9,7 62,3
Kongo, Demokratische Republik 334,0 328,6 5,4 — 35,0 34,9 29,5 234,7
Liberia 454,6 407,4 16,4 30,8 10,9 10,4 11,2 421,9
Somalia 194,3 180,4 6,2 7,7 6,2 6,9 7,3 173,9
Sudan 1 156,2 1 079,0 0,1 77,1 25,4 25,2 29,0 1 076,6

Insgesamt 2 261,2 2 066,5 79,1 115,6 88,3 91,3 91,2 1 990,3



gungen zwischen den Teilnehmern und den zugelasse-
nen Inhabern hatte ein beträchtlicher Abbau der SZR-
Positionen der zugelassenen Inhaber beigetragen. Eine
zusammenfassende Darstellung der Übertragungen von
SZR durch Teilnehmer, das Allgemeine Konto und
zugelassene Inhaber ist in Tabelle 16 wieder-gegeben
(siehe auch Anhang II, Tabelle II.12).

Die SZR-Übertragungen von Teilnehmern an das
Allgemeine Konto sind von 6,0 Mrd SZR 1996/97 auf
4,8 Mrd SZR 1997/98 gefallen. Darin kam in erster
Linie ein Rückgang der Verwendung von SZR bei
Rückkäufen von 4,4 Mrd SZR 1996/97 auf 2,9 Mrd
SZR 1997/98 zum Ausdruck. Da die Zunahme aus-
stehender Kredite in der zweiten Hälfte des Geschäfts-
jahres stattfand, stiegen die in SZR gezahlten Gebüh-
ren nur leicht an auf 1,9 Mrd SZR 1997/98, gegen-
über 1,6 Mrd SZR im Vorjahr.

SZR-Übertragungen vom Allgemeinen Konto an
Teilnehmer und zugelassene Inhaber waren durch die
geringeren SZR-Eingänge seitens der Teilnehmer be-
grenzt. Dennoch erhöhten sie sich geringfügig von 
5,4 Mrd SZR 1996/97 auf 5,6 Mrd SZR 1997/98. In
SZR vorgenommene Währungskäufe der Mitglieder
über 4,2 Mrd SZR stellten den größten Übertragungs-
posten dar, gefolgt von Vergütungszahlungen in Höhe
von 1,2 Mrd SZR an Mitglieder in Gläubigerposition.

Die Übertragungen zwischen Teilnehmern und
zugelassenen Inhabern stiegen von 8,4 Mrd SZR
1996/97 auf 9,8 Mrd SZR 1997/98. Verantwortlich
dafür war hauptsächlich eine Zunahme der Transaktio-
nen im gegenseitigen Einvernehmen und der vom IWF
zugelassenen Operationen.27 Die Transaktionen im
Einvernehmen beliefen sich 1997/98 auf insgesamt 
8,6 Mrd SZR, verglichen mit 7,4 Mrd SZR 1996/97.
Die Teilnehmer erwarben erneut beträchtliche SZR-
Beträge über Transaktionen im Einvernehmen, um ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem IWF zu
erfüllen. Sie veräußerten auch im Rahmen von Transak-
tionen im Einvernehmen den größten Teil der SZR,
die sie bei Währungskäufen und Auszahlungen von
ESAF-Darlehen erhalten hatten. Transaktionen im Ein-
vernehmen erfolgten weiterhin überwiegend mit Hilfe
der zwölf Mitgliedsländer, die mit dem IWF ständige
Vereinbarungen getroffen haben, wonach sie jederzeit
SZR im Austausch gegen eine oder mehrere frei ver-
wendbare Währungen kaufen oder abgeben, vorausge-
setzt, ihre SZR-Bestände halten sich in bestimmten
Grenzen. Diese sogenannten reziproken Vereinbarun-
gen haben es ermöglicht, einen recht beträchtlichen
Teil der SZR-Kauf- und Verkaufswünsche zu erfüllen,
ohne auf den Designierungsmechanismus zurück-
greifen zu müssen (siehe Kasten 16). Die Verringerung

der SZR-Bestände zugelassener Inhaber während des
Jahres (um 0,9 Mrd SZR) wurde dementsprechend im
wesentlichen durch Transaktionen im Einvernehmen
mit Mitgliedern mit reziproken Vereinbarungen abge-
wickelt und hatte zur Folge, daß den Mitgliedern mehr
SZR zur Verfügung standen. Trotz des erhöhten SZR-
Angebots für Transaktionen im Einvernehmen konnten
am Ende des Geschäftsjahres die Beschaffungswünsche
einer Reihe von Teilnehmern über 0,2 Mrd SZR nicht
befriedigt werden. Vom IWF zugelassene Operationen,
welche die Verwendung von SZR im Zusammenhang
mit der SAF und der ESAF betrafen, stiegen von
0,6 Mrd SZR 1996/97 auf 0,9 Mrd SZR 1997/98.

Entwicklung der SZR-Bestände
Durch die im Jahresverlauf erfolgten Übertragungen
veränderte sich 1997/98 die Verteilung der SZR-Be-
stände unter den verschiedenen Gruppen von Inhabern
leicht. Dabei spielte der IWF in bezug auf Umlauf und
Umverteilung von SZR die Hauptrolle. Bei den Über-
tragungen von SZR im Rahmen der vierteljährlichen
Währungsbudgets läßt sich der IWF schon seit Anfang
1993 von dem Ziel leiten, seine SZR-Bestände inner-
halb einer Bandbreite von 1,0 - 1,5 Mrd SZR zu hal-
ten. Zu diesem Zweck überträgt er die während eines
Quartals eingegangenen SZR an Schuldnermitglieder
im Zusammenhang mit deren Währungskäufen und an
Gläubigermitglieder im Wege der Vergütungszahlung.
Zur teilweisen Befriedigung der in der zweiten Jahres-
hälfte entstandenen erheblichen Nachfrage nach IWF-
Mitteln verringerte der IWF seine SZR-Bestände auf
ein Niveau unterhalb der Untergrenze seines Zielban-
des. Dabei hatte er ausreichend Vorsorge getroffen, um
die Vergütungszahlungen an seine Gläubigermitglieder
leisten zu können. Das Allgemeine Konto wies am 30.
April 1998 einen Bestand von 0,8 Mrd SZR aus.

Die Schuldnerländer erhielten über Währungskäufe
vom IWF und über Transaktionen im Einvernehmen
mehr SZR als sie veräußerten, um frei verwendbare
Währungen zu erwerben, oder die sie zur Erfüllung
ihrer finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem IWF
einsetzten. Infolgedessen stiegen ihre SZR-Bestände im

Tabelle 15
SZR-Bewertungskorb
(Stand vom 1. Januar 1996)

Prozentuales Betrag der jew.
Währung Gewicht Währungseinheiten

US-Dollar 39 0,582
Deutsche Mark 21 0,446
Japanischer Yen 18 27,2
Französischer Franc 11 0,813
Pfund Sterling 11 0,105

27Vom IWF zugelassene Operationen sind solche, die unter Ein-
beziehung eines zugelassenen Inhabers zwischen Mitgliedern und
dem IWF erfolgen.
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Verhältnis zu ihren kumulativen Nettozuteilungen
(siehe Anhang II, Tabelle II.13). Bezogen auf die
kumulativen Nettozuteilungen erhöhten sich die SZR-
Bestände der Entwicklungsländer im Verlauf von
1997/98 von 60,5 % auf 69,4 %. Die SZR-Bestände
der Industrieländer nahmen von 99,8 % auf 107,0 % zu
– hauptsächlich deshalb, weil diese Länder den bei den

zugelassenen Inhabern erfolgten Bestandsabbau
absorbierten. Die Bestände der zugelassenen Inhaber
gingen im Jahresverlauf 1997/98 von 1,3 Mrd SZR auf
0,4 Mrd SZR zurück. Maßgeblich hierfür waren in
erster Linie Veränderungen bei den Anlagen des IWF
von SAF- und ESAF-Mitteln in offiziellen SZR bei der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

Tabelle 16
Übertragungen von SZR
(Millionen SZR) 

Jahresdurchschnitt1 Am 30. April abgelaufenes____________________________________________________
1.1.70– 1.5.78– 1.5.81– 1.5.83– 1.5.87– Geschäftsjahr 1.1.70– ________________________
30.4.78 30.4.81 30.4.83 30.4.87 30.4.95 1996 1997 1998 30.4.98

Übertragungen zwischen Teilnehmern
und zugelassenen Inhabern

Transaktionen mit Designierung
aus eigenen Beständen 221 294 815 165 — — — — 5 016
aus SZR-Käufen vom IWF 43 1 150 1 479 1 744 123 — — — 14 727

Transaktionen im Einvernehmen 439 771 1 262 3 121 6 031 8 931 7 411 8 567 94 132
Zugelassene Operationen — — 277 520 1 156 1 951 88 86 14 009
IMF-bezogene Operationen — — — 43 244 704 606 901 4 335
Nettozinsen auf SZR 42 161 259 285 345 319 268 284 6 116

Insgesamt 744 2 377 4 092 5 878 7 899 11 905 8 372 9 893 138 336

Übertragungen von Teilnehmern
an das Allgemeine Konto

Rückkäufe 306 809 702 991 1 695 5 572 4 364 2 918 36 756
Gebühren 259 620 1 233 2 574 1 766 1 985 1 616 1 877 36 386
Quoteneinzahlungen 24 1 703 175 1 591 1 625 70 — — 25 097
Auf Bestände des Allgemeinen Kontos

eingegangene Zinsen 16 135 551 307 136 53 51 44 4 102
Umlagen 1 1 2 4 4 4 4 4 75

Insgesamt 606 3 269 2 662 5 466 5 226 7 683 6 035 4 844 102 417

Übertragungen vom Allgemeinen
Konto an Teilnehmer und 
zugelassene Inhaber

Käufe 208 1 474 2 227 2 554 2 631 6 460 4 060 4 243 56 629
Rückzahlungen von Mittelaufnahmen 

des IWF — 88 86 614 1 091 — — — 11 620
Zinsen auf Mittelaufnahmen des IWF 4 27 183 443 254 — — — 4 286
Im Austausch gegen Währungen 

anderer Mitglieder
Erwerb von SZR zur Begleichung 

von Gebühren — 3 95 896 324 49 224 20 6 666
Erwerb von SZR zur Quoten- 

einzahlung — 114 — — — — — — 341
Rekonstitution 175 33 — — — — — — 1 551

Vergütung 26 165 604 1 536 987 1 092 1 055 1 220 19 333
Sonstige 29 7 22 17 59 259 27 90 1 226

Insgesamt 442 1 911 3 217 6 059 5 346 7 859 5 366 5 574 101 655

Übertragungen insgesamt 1 792 7 556 9 971 17 404 18 472 27 448 19 773 20 256 342 408

Bestände des Allgemeinen Kontos 
zum Periodenende 1 371 5 445 4 335 1 960 1 001 825 1 494 764 764

1Die erste Spalte betrifft den Zeitraum von der Schaffung des SZR bis zur Zweiten Änderung des IWF-Übereinkommens. Die zweite Spalte gibt den
Zeitraum wieder, der die SZR-Zuteilungen in der dritten Basisperiode und die Aufstockung der Quoten im Rahmen der Siebten Allgemeinen Überprü-
fung abdeckt. Die dritte Spalte entspricht einem Zwischenzeitraum. Die vierte Rubrik bezieht sich auf den Zeitabschnitt der Aufstockung unter der Achten
Allgemeinen Überprüfung, noch vor Einführung der reziproken Vereinbarung zur Erleichterung des Ablaufs von Transaktionen im Einvernehmen. Spalte
fünf schließlich zeigt (mit Ausnahme der drei letzten Geschäftsjahre) den Zeitraum an, seit dem der Designierungsmechanismus nur noch Vorbeugungs-
charakter hat.



von waren Volkswirte). Etwa 480 weitere Stellen ent-
fielen auf die Kategorie „sonstige genehmigte Stellen”
(Experten, Berater, Teilnehmer am Einstiegsprogramm
für Volkswirte und sonstige außerordentliche Ressour-
cen). Von den 182 Mitgliedsländern waren 122 im
Mitarbeiterstab vertreten. (Siehe Tabelle 17 zur Ent-
wicklung der Nationalitätenverteilung beim Fach- und
Führungspersonal des IWF seit 1980.)

Im Geschäftsjahr 1997/98 betrug das Volumen
geleisteter Dienste insgesamt 2 941 Personenjahre, ver-
glichen mit 2 904 im Vorjahr. Die Zahl für 1997/98
enthielt 1 988 reguläre Personenjahre (1996/97 waren
es 1 999); diese erhöhten sich auf 2 585 (1996/97 
2 545) Personenjahre durch andere Ressourcen, dar-
unter die Stabsangehörigen im Einstiegsprogramm für
Volkswirte, Überstunden, nicht fest angestelltes und
sonstiges zeitweiliges Personal; des weiteren entfielen
230 Personenjahre auf die Büros der Exekutivdirekto-
ren (1996/97 232) und 125 Personenjahre auf extern
finanzierte Experten der technischen Hilfe und damit
zusammenhängende Ressourcen (1996/97 127).

Einstellungen und Zugehörigkeit
Im Jahresverlauf 1997 nahmen 149 neue Stabsangehö-
rige ein Beschäftigungsverhältnis bei der Organisation

auf (84 Volkswirte, 26 Mitarbeiter mit Spezialkenntnis-
sen und 39 Mitarbeiter in Zuarbeitungsfunktionen),
verglichen mit 133 Stabsangehörigen, die 1996 neu
eingestellt worden waren. Von den Neueinstellungen
des Jahres 1997 hatten 49 Volkswirte berufliche Erfah-
rung (1996 waren es 30), und 31 begannen das Ein-
stiegsprogramm für Volkswirte. Dabei handelt es sich
um ein zweijähriges Programm, dessen Zweck darin
besteht, die „Neueinsteiger” unter den Volkswirten mit
der Arbeit des IWF vertraut zu machen, indem sie zwei
verschiedenen IWF-Abteilungen für einen jeweils 
12monatigen Zeitabschnitt zugeordnet werden. Kandi-
daten für das Einstiegsprogramm für Volkswirte
arbeiten in der Regel noch an ihrer Dissertation in
Makroökonomie oder einem verwandten Gebiet, oder
sie sind bereits promoviert und haben ein oder zwei
Jahre Berufserfahrung. Teilnehmern des Einstiegspro-
gramms für Volkswirte, die während der zwei Jahre
gute Leistungen erbringen, werden reguläre Stabsposi-
tionen angeboten. 

Im Jahresverlauf 1997 haben 137 Stabsangehörige
die Organisation verlassen, 22 mehr als 1996. Die 
Abgangsrate bei den Fachkräften stieg 1997 auf 7 % 
(104 Stabsangehörige), gegenüber 5 1/2 % (82 Stabs-
angehörige) im Jahr 1996; dieser Wert entsprach 
in etwa dem langfristigen Durchschnitt. Die erhöhte
Abgangsrate war hauptsächlich auf einen plötzlichen
kräftigen Anstieg der Kündigungen von Volkswirten
zurückzuführen, die ein neues Beschäftigungsverhältnis
bei Firmen des privaten Finanzsektors aufnahmen.

Gehaltsstruktur
Um den Mitarbeiterstab zu rekrutieren und zu halten,
den er benötigt, hat der IWF ein Vergütungs- und
Alterssicherungssystem entwickelt, das wettbewerbs-
fähig sein soll, gute Leistungen belohnt und die beson-
deren Bedürfnisse eines multinationalen und über-
wiegend aus dem Ausland stammenden Mitarbeiter-
stabes berücksichtigt. Die Gehaltsstruktur des IWF
wird jährlich überprüft und erforderlichenfalls ange-
paßt, und zwar auf der Basis eines Vergleichs der Ge-
hälter ausgewählter privater Finanz- und Wirtschafts-
unternehmen sowie des öffentlichen Sektors in den
Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland. 
Auf der Basis aktualisierter Untersuchungen zu den
Gehältern an den Vergleichsmärkten wurde die Ge-
haltsstruktur 1997/98 um 4,3 % angehoben, und das
Direktorium hat für 1998/99 eine Erhöhung um 
4,3 % gebilligt.

Vielfalt
Der IWF betrachtet Vielfalt bei der Zusammensetzung
seines Mitarbeiterstabes als ein wichtiges Element zur
Erhöhung seiner Wirksamkeit als internationale Institu-
tion. Mit Unterstützung des Geschäftsführenden
Direktors hat der Sonderberater des IWF für Fragen im
Zusammenhang mit der Vielfalt des Mitarbeiterstabes
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Tabelle 17
Verteilung der Nationalitäten des Fach- und
Führungspersonals (nach Gebieten)
(Prozent)

Gebiet1 1980 1990 1997

Afrika 3,8 5,8 5,2

Asien 12,3 12,7 15,0
Japan 1,4 1,9 1,6
Sonstige 10,9 10,8 13,4

Europa 39,5 35,1 33,2
Frankreich 6,9 5,5 4,5
Deutschland 3,7 4,3 3,8
Italien 1,7 1,4 2,8
Vereinigtes Königreich 8,2 8,0 7,0
BRS-Länder2 . . . . . . 1,1
Sonstige 19,0 15,9 14,0

Naher Osten 5,4 5,5 6,1

Westliche Hemisphäre 39,1 41,0 40,5
Kanada 2,6 2,8 3,5
Vereinigte Staaten 25,9 25,9 25,5
Sonstige 10,6 12,3 11,5

Insgesamt 100,0 100,0 100,0

1Die Regionen werden entsprechend der Verteilung der Länder auf die
einzelnen Länderabteilungen des IWF definiert. Die europäische Region
enthält Länder aus den beiden Europa-Abteilungen des IWF (Europa I
und II). Die Region Naher Osten enthält Länder in Nordafrika.

2Baltische Staaten, Rußland und „Sonstige Länder der ehemaligen
Sowjetunion”.



eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Natio-
nalitätenzusammensetzung sowie der Geschlechter-
verteilung (siehe Tabelle 18) in der Organisation ent-
wickelt. Bei der Identifizierung der Probleme und der 
Möglichkeiten sowie zur Entwicklung von Aktionsplä-
nen zur Erhöhung der Vielfalt auf Abteilungsebene
arbeitet er eng mit den Abteilungen zusammen. Im
Geschäftsjahr 1997/98 begannen die Abteilungen mit
der Umsetzung dieser Pläne und legten dem Geschäfts-
führenden Direktor ihre ersten Zwischenberichte vor.
Die Pläne umfassen in der Regel die Ernennung eines
Mentors, berücksichtigen Diversifizierungsanforderun-
gen beim Aufbau von Karrieren, beinhalten flexible
Arbeitsvereinbarungen, betonen stärker die vielfältige
Zusammensetzung des Stabes bei Einstellungen und
enthalten Initiativen für größere Gleichbehandlung im
Hinblick auf den Dienstgrad und die Gehaltsstruktur.
Der IWF legt auch größeren Wert darauf, solche Füh-

rungsqualitäten herauszubilden und zu stärken, die
notwendig sind, die Fähigkeiten des zunehmend hete-
rogen zusammengesetzten Stabes zu entfalten.

Die stärkere Beobachtung der Daten zur Vielfalt hat
einige Fortschritte im Hinblick auf Einstellungen, Be-
förderungen und den repräsentativen Charakter in allen
Stabsgruppen (und bei den meisten Dienstgraden) er-
kennen lassen, wo früher mangelnde Chancengleichheit
konstatiert worden war. Die Realisierung eines ausrei-
chend diversifizierten Mitarbeiterstabes wird jedoch
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Verwaltungs- und Kapitalhaushalt

Mittelfristige Budgetperspektiven
Der Verwaltungs- und der Kapitalhaushalt des IWF
werden jeweils im Zusammenhang mit der jährlich 
stattfindenden Überprüfung der gleitenden drei- und
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Tabelle 18
Verteilung des Personals nach Geschlecht und Rang

1980 1990 1997_________________________ ________________________ ________________________
Rang des Personals Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Gesamtes Personal
Insgesamt (alle Ränge) 1 444 100 0 1 774 100,0 2 1811 100,0
Frauen 676 46,8 827 46,6 1 014 46,5
Männer 768 53,2 947 53,4 1 167 53,5

Personal in Unterstützungsfunktionen
Insgesamt 613 100,0 642 100,0 693 100,0
Frauen 492 80,3 540 84,1 593 85,6
Männer 121 19,7 102 15,9 100 14,4

Fachpersonal
Insgesamt 646 100,0 897 100,0 1 179 100,0
Frauen 173 26,8 274 30,5 390 33,1
Männer 473 73,2 623 69,5 789 66,9

Volkswirte
Insgesamt 362 100,0 529 100,0 770 100,0
Frauen 42 11,6 70 13,2 150 19,5
Männer 320 88,4 459 86,8 620 80,5

Spezialisierte Laufbahnen
Insgesamt 284 100,0 368 100,0 409 100,0
Frauen 131 46,1 204 55,4 240 58,7
Männer 153 53,9 164 44,6 169 41,3

Führungskräfte
Insgesamt 185 100,0 235 100,0 309 100,0
Frauen 11 5,9 13 5,5 31 10,0
Männer 174 94,1 222 94,5 278 90,0

Volkswirte
Insgesamt 99 100,0 184 100,0 250 100,0
Frauen 4 4,0 9 4,9 17 6,8
Männer 95 96,0 175 95,1 233 93,2

Spezialisierte Laufbahnen
Insgesamt 86 100,0 51 100,0 59 100,0
Frauen 7 8,1 4 7,8 14 23,7
Männer 79 91,9 47 92,2 45 76,3

1Etwa 480 weitere Stellen entfallen auf die Kategorie „sonstige genehmigte Stellen” (Experten, Berater, Teilnehmer am Einstiegsprogramm für Volks-
wirte und sonstige außerordentliche Ressourcen).



fünfjährigen mittelfristigen Budgetperspektiven durch
das Exekutivdirektorium erörtert. Bei der Erörterung
der mittelfristigen Perspektiven im Januar 1998
stimmte das Direktorium dem Vorschlag der Geschäfts-
leitung zu, die Anzahl der genehmigten Stabsstellen
1998/99 geringfügig zu erhöhen, um die im Zusam-
menhang mit der Finanzkrise in Asien entstandenen
Zusatzarbeiten und andere besonders wichtige Tätig-
keiten ausführen zu können. Der Vorschlag machte zur
Bedingung, daß nach Abklingen der Asienkrise die
1994/95 begonnene Haushaltskonsolidierungspolitik
in den Geschäftsjahren 2000 und 2001 mit einem
Abbau der Beschäftigtenzahlen fortgesetzt würde.
Trotz der vorgeschlagenen Erhöhung der Zahl der
Stabsmitarbeiter wurde damit gerechnet, daß die realen
Verwaltungsausgaben mittelfristig kaum steigen wür-
den. Die Umsetzung der mittelfristigen Vorschläge
würde es erforderlich machen, die interne Res-
sourcenverlagerung von weniger wichtigen Auf-
gabengebieten zu besonders dringlichen Maßnahmen
fortzusetzen. Dadurch soll sichergestellt werden, daß
die Institution auch künftig die veränderten Bedürf-
nisse ihrer Mitgliedschaft befriedigen kann. Hierzu
zählten insbesondere die Stärkung der Überwachungs-
tätigkeit des IWF (einschließlich Aspekte des

Bankensektors und damit zusam-
menhängende Probleme des
Finanzsektors, die vorgeschlagene
Änderung des IWF-Übereinkom-
mens und die Standards für Daten-
veröffentlichungen), die Arbeiten im
Zusammenhang mit der Nutzung
von IWF-Ressourcen, die Stärkung
der Finanzmittel des IWF und die
Bereitstellung intern und extern
finanzierter technischer Hilfe für die
Mitgliedschaft.

Die fünfjährige Perspektive für
den Kapitalhaushalt stand weiterhin
im Einklang mit der Strategie, be-
reits genehmigte größere Baupro-
jekte fortzusetzen und abzuschließen
und andere Anlageinvestitionen fort-
zuführen, die zu Kosteneinsparun-
gen führen würden, oder erforderlich
sind, um städtebauliche Bestim-
mungen einzuhalten oder vorhan-
dene Gebäude und deren Ein-
richtung zu erhalten.

Haushalte und Ausgaben im
Geschäftsjahr 1997/98
Der Verwaltungshaushalt des IWF
für das am 30. April 1998 endende
Geschäftsjahr (1997/98) betrug 
503,7 Mio US-$. Im Rahmen des
Kapitalhaushalts wurden 27,2 Mio
US-$ für Projekte, die im Geschäfts-

jahr 1998 begonnen werden, genehmigt, und 
17,0 Mio US-$ für Abschnitt 3 des Gebäudeausstat-
tungsprojekts (Phase III). Die für die wichtigsten IWF-
Aktivitäten geschätzten Kosten sind in Tabelle 19 aus-
gewiesen. Die während des Jahres tatsächlich entstan-
denen Verwaltungskosten beliefen sich auf 495,3 Mio
US-$, und die Auszahlungen für Investitionsprojekte
betrugen insgesamt 56,3 Mio US-$, einschließlich 40,5
Mio US-$ für größere Bauvorhaben (siehe Tabelle 20).

Im Geschäftsjahr 1997/98 wurden die Mittel des
Verwaltungshaushalts zur Unterstützung der Arbeit
des IWF folgendermaßen aufgeteilt: Überwachungs-
tätigkeit und Verwendung von IWF-Mitteln bei mehr
als 115 Ländern, die als programm- bzw. als überwa-
chungsaktiv klassifiziert sind, 70 zeitweilig stationierte
ortsansässige Repräsentanten in 64 Ländern und
geschätzte 285 Personenjahre technische Hilfe (66,1 %
der Ausgaben); Öffentlichkeitsarbeit, um die IWF-
Politik und seine Geschäfte auch künftig mit größerer
Offenheit darzulegen (4,7 %); verwaltungsmäßige
Unterstützung, wobei Investitionen in Technologie
und zusätzliche Verbesserungen bei den Arbeitsrege-
lungen weiterhin zu zahlreichen Einsparungen bei ver-
schiedenen Aufgaben innerhalb dieser Kategorie führen
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Tabelle 19
Geschätzte Kosten der wichtigsten Aktivitäten des IWF in den
Geschäftsjahren 1997–991

(Millionen US-Dollar)

Geschäfts- Prozen- Geschäfts- Prozen- Haushalt: Prozen-
jahr tualer jahr tualer Geschäfts- tualer

Aktivität 1997 Anteil 1998 Anteil jahr 1999 Anteil

Personal und Geschäftsführung
Überwachungstätigkeit 132,4 28,1 141,1 28,5 149,6 28,8
Verwendung von IWF- 

Mitteln 116,7 24,7 104,3 21,1 126,3 24,3
Technische Hilfe 65,7 13,9 81,6 16,5 80,3 15,5
Öffentlichkeitsarbeit 21,2 4,5 23,2 4,7 24,1 4,6
Verwaltungsmäßige 

Unterstütung 78,5 16,6 90,1 18,2 80,8 15,6
Zwischensumme 414,6 87,9 440,3 88,9 461,1 88,8

Exekutivdirektorium2 36,4 7,7 35,4 7,1 37,7 7,3
Gouverneursrat3 20,6 4,4 19,6 4,0 20,7 4,0

Zwischensumme 57,0 12,1 55,0 11,1 58,4 11,2

Insgesamt 471,6 100,0 495,3 100,0 519,5 100,0

Hinweis: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
1Kostenschätzungen für die Geschäftsjahre 1997 und 1998 beruhen auf Angaben zum Perioden-

ende.
2Die Kosten für das Exekutivdirektorium enthalten Gehälter und Vergütungen der Exekutivdirek-

toren, ihrer Stellvertreter und Assistenten; Geschäfts- und sonstige Reisen; Kommunikation; Bele-
gung von Gebäuden; Bücher und Druckerei; Bürobedarf und -einrichtung; Datenverarbeitung;
sonstige in den Büros der Exekutivdirektoren anfallende Kosten; und die Kosten der unterstützen-
den Dienstleistungen für diese Büros.

3Die Kosten für den Gouverneursrat enthalten in erster Linie Reise- und Unterhaltszuschüsse für
Gouverneure, die Kosten der ihnen bereitgestellten unterstützenden Dienstleistungen, inklusive der
Kosten für die Jahrestreffen und sonstige verschiedene verwaltungsmäßige Dienstleistungen.



werden (18,2 %); Gouverneursrat (4,0 %); und Exeku-
tivdirektorium (7,1 %). Eine Aufgliederung der ge-
schätzten Ausgaben für die wichtigsten IWF-Aufgaben
enthält Schaubild 10.

Haushalte und Ausgaben im Geschäftsjahr
1998/99
Das Arbeitsprogramm des IWF für 1998/99 wird sich
konzentrieren auf:
• eine Stärkung der multilateralen, regionalen und

bilateralen Überwachung. Dazu zählt auch die
Suche nach Möglichkeiten für eine leistungsfähigere
Architektur des internationalen Währungssystems;

• einen Anstieg der Arbeiten im Zusammenhang mit
der Nutzung von IWF-Ressourcen als Folge der
ESAF- und der HIPC-Initiative;

• sicherzustellen, daß der IWF die sich verändernden
und weiter wachsenden Bedürfnisse seiner Mitglied-
schaft nach wie vor befriedigt, einschließlich der
Bereitstellung technischer Hilfe; und 

• verstärkte Anstrengungen, der breiten Öffentlichkeit
Rolle und Arbeit des IWF ausführlich darzustellen
und zu vermitteln.
Zur Realisierung dieses Arbeitsprogramms hat das

Direktorium im April 1998 einen Verwaltungshaushalt
für das Geschäftsjahr 1998/99 über 519,5 Mio US-$
bewilligt. Das ist ein Anstieg von 3,1 % gegenüber dem
für das Vorjahr genehmigten Budget. Außerdem wurde
ein Kapitalhaushalt von 14,4 Mio US-$ gebilligt, um
die Gebäudeausstattung zu verbessern sowie neue
Technologien und Datenverarbeitungsanlagen anzu-
schaffen. Der Verwaltungshaushalt für das Geschäfts-
jahr 1998/99 sieht eine Ausweitung der genehmigten
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Tabelle 20
Verwaltungs- und Kapitalhaushalt für die Geschäftsjahre 1996–991

(Tausend US-Dollar)

Am 30. April 1996 Am 30. April 1997 Am 30. April 1998 Am 30. April 1999
abgelaufenes abgelaufenes abgelaufenes ablaufendes

Geschäftsjahr: Geschäftsjahr: Geschäftsjahr: Geschäftsjahr:
Tatsächliche Ausgaben Tatsächliche Ausgaben Tatsächliche Ausgaben Haushalt

Verwaltungshaushalt
III. Personalausgaben

Gehälter 210 216 216 350 229 150 247 270
Sonstige Personalausgaben 131 115 129 550 117 213 126 019

Zwischensumme 341 331 345 901 346 363 373 289

III. Sonstige Ausgaben
Geschäftsreisen 39 624 39 302 46 831 44 515
Sonstige Reisen 26 458 26 960 28 010 29 470
Kommunikation 9 869 10 693 10 506 11 681
Gebäudebezug 40 242 41 899 42 877 44 585
Bücher und Druckerei 8 371 8 579 9 669 10 228
Büromaschinen und -bedarf 7 219 7 941 8 164 8 754
Datenverarbeitung 18 129 19 735 25 765 25 500
Verschiedenes 12 831 9 924 12 930 13 635

Zwischensumme 162 743 165 033 184 752 188 368

III. Rückvergütungen –33 239 –39 368 –35 836 –42 124

Gesamter Verwaltungshaushalt 470 836 471 564 495 279 519 533
Abzüglich: Rückvergütung der Verwaltungs- 

kosten der SZR-Abteilung –5 841 –5 914 –6 000 –5 800
Rückvergütung der Verwaltungs- 

kosten der SAF/ESAF –35 634 –43 788 . . .2 . . .3
Nettoausgaben des Verwaltungshaushaltes4 429 361 421 862 489 279 513 733

Kapitalhaushalt
Haushalt für Investitionsprojekte5 152 500 20 123 27 240 14 440
Auszahlungen für Investitionsprojekte 34 800 151 500 56 061 46 391

1Verwaltungshaushalt, wie vom Direktorium für das am 30. April 1999 ablaufende Geschäftsjahr gebilligt, gegenüber tatsächlich entstandenen Ausgaben
für die jeweils am 30. April abgelaufenen Geschäftsjahre 1996, 1997 und 1998; Kapitalhaushalte, wie vom Direktorium für Investitionsprojekte in den
Geschäftsjahren 1996, 1997, 1998 und 1999 gebilligt. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

2Gemäß Beschluß des Exekutivdirektoriums wurde die Rückvergütung von 55 500 $ im Verwaltungshaushalt nicht berücksichtigt.
3Gemäß Beschluß des Exekutivdirektoriums wird die Rückvergütung von 61 800 $ im Verwaltungshaushalt nicht berücksichtigt.
4Die Nettoausgaben des Verwaltungshaushaltes berücksichtigen keinen Wertgewinn bzw. -verlust bei verwaltungsmäßigen Währungsbeständen.
5Mehrjährige Kapitalhaushalte für jeweils in einem Geschäftsjahr anlaufende Projekte.
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